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1. EINFUHRUNG

Der Rat der Stadt Hemmoor hat in seiner Sitzung am .........ccvvee. den Aufstellungsbeschluss fur
den Bebauungsplan Nr. H 84 "Kreideseeblick" zur Entwicklung eines Wohngebietes im Suden des
Kreidesees gefasst.

Dem Bebauungsplan Nr. H 84 "Kreideseeblick" der Stadt Hemmoor liegen das Baugesetzbuch
(BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie das Niedersdchsische Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG), in der jeweils gultigen Fassung, zugrunde.
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Ubersichtskarte mit Darstellung der Lage des Plangebietes
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2. PLANUNGSRELEVANTE RAHMENBEDINGUNGEN

2.1 Regionales Raumordnungsprogramm

Die Bauleitpléne sind gemdadR § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2012/2017 des Landkreises Cuxhaven (RROP) ist die
Stadt Hemmoor als Mittelzentrum festgelegt worden. Femer ist der Stadt Hemmoor die Schwer-
punktaufgabe "Sicherung und Entwicklung von Wohnstatten" zugewiesen worden. Im Rahmen
dieser Schwerpunktaufgabe muss die Stadt Hemmoor fur ein bedarfsorientiertes, Uber die
Nachfrage hinausgehendes Angebot an Wohnungen und Bauland sorgen.

Das Plangebiet liegt innerhalb des im RROP dargesteliten zentralen Siedlungsgebietes der Stadt
Hemmoor. Der Kreidesee einschlieBlich seines ndrdlichen und westlichen Teils der Boschung ist
als Vorranggebiet "Natur und Landschaft" dargestelit. Die stidliche Boschung ist als Vorbehalts-
gebiet "Natur und Landschaft" ausgewiesen. Die Trasse der Hochspannungsfreileitung ist als
Vorranggebiet "Leitungstrasse" gesichert worden.
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Ausschnift aus dem RROP 2012/ 2017 des Landkreises Cuxhaven

Mit der Entwicklung eines Wohngebietes und der Bereitstellung von Bauland soll die weiterhin an-
haltende Nachfrage in Hemmmoor nach Baugrundsticken gedeckt werden und ein ausreichendes
Angebot an BaugrundstlUcken in unterschiedlicher Lage, Struktur sowie Gestaltung generiert wer-
den. Das Mittelzentrum Hemmoor erfUlit mit der vorliegenden Planung eines im zentralen Sied-
lungsgebiet liegenden Wohnbaugebietes somit die im RROP festgelegte Aufgabe "Sicherung und
Entwicklung von Wohnstatten”,

PLANUNGSBURO DORR GBR - ARCHITEKTUR * STADTEBAU * OKOLOGIE 3



STADT HEMMOOR BEBAUUNGSPLAN NR. H 84 ,KREIDESEEBLICK"

Eine Beeintrdchtigung des Vorranggebietes "Leitungstrasse” ist planungsbedingt nicht zu erwarten,
da die Trasse der Stromfreileitung in sudwestliche Richtung verlegt wurde und die Wohnbebauung
einen hinreichenden Sicherheitsabstand einhdalt.

Mit der Planung werden sich keine negativen Auswirkungen auf das im Bereich des Kreidesees
festgelegte Vorranggebiet "Natur und Landschaft" ergeben, da die geplante Wohnbebauung
mind. 50,00 m vom Vorranggebiet entfernt liegt, der Boschungsbereich keiner Nutzung oder Be-
bauung zugefuhrt wird und der nach § 61 Abs. 1 BNatSchG bei Gewdssem lll. Ordnung einzuhal-
tende Abstand von 50,00 m zur Uferlinie berdcksichtigt wird. Der sudliche Bdschungsbereich des
Kreidesees wird fur die Bebauung nicht in Anspruch genommen, so dass eine Beeintrdchtigung
des Vorbehaltsgebietes "Natur und Landschaft' nicht zu erwarten ist. Dies auch unter dem Aspekt,
dass innerhalo des Plangebietes aufgrund des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. H 53
"Wochenendhausgebiet am Kreidesee" bereits eine bauliche Entwicklung zuldssig ist.

2.2 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am Krei-
desee"

Fur das Plangebiet ist der seit 2006 rechtsverbindliche Belbauungsplan Nr. H 53 "Wochenend-
hausgebiet am Kreidesee" der Stadt Hemmoor maBgeblich.
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Der rechtsverbindiiche Bebauungsplan setzt ein Sonstiges Sondergebiet (SO) "Wochenendhaus-
gebiet" gem. § 10 BauNVO fest. Zuldssig ist eine eingeschossige Einzelhausbebauung mit einer
Firsthéhe von 6,00 m. Des Weiteren ist eine Grundfldchenzahl (GRZ) von 0,20 festgesetzt wor-
den. FUr die ErschlieBung ist ausgehend von der HerrlichkeitsstraBe eine &ffentliche StraBenver-
kehrsfldche (PlanstraBe) vorgesehen worden.

Entlang der HerlichkeitsstraBe und der Elsa-Brandstrom-StraBe sind 15,00 m breite Fiachen fur
Vorkehrungen zum Schufz gegen schddliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutz-Gesetzes festgesetzt worden, in der bepflanzte Larmschutzwdlle angelegt
werden sollten.
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Die als offentliche Verkehrsfldche dargestellte Herrlichkeitsstrale wird auf der Ostseite von einer
Grunflache mit Zweckbestimmung "Verkehrsbegleitendes Gran" begleitet. Die vorhandenen
groBeren Laubbdume sind als zu erhaltend festgesetzt. Des Weiteren ist am Ende der PlanstralBe
ein Spielplatz als éffentliche Grunfléche vorgesehen worden. Nordlich des Sonstigen Sonderge-
bietes (SO) finden sich ein Regenruckhaltebecken und an der Bbschungsoberkante eine Fldche
far MaBnahmen, zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.

Die im Sudwesten verlaufende Hochspannungsfreileitung ist nachrichtlich in die Planzeichnung
eingetragen worden. Abstandsfldchen zwischen der Wochenendhausbebauung und der Freilei-
fung wurden nicht festgelegt.

Darlber hinaus sind fur den Bebauungsplan Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am Kreidesee"
auf dem Areal des Kreideseegeldndes externe Kompensationsflachen bereitgestellt werden.

2.3 Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel

Das Baugesetzbuch enthdlt in § Ta Abs. 2 BauGB Regelungen zur Reduzierung des Fldchenver-
brauches. Dies soll im Wesentlichen Uber zwei Regelungsmechanismen erfolgen: Nach § Ta
Abs. 2 Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden (Bodenschutz-
kiausel). § Ta Abs. 2 Safz 2 BauGB bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald oder fur Wohn-
zwecke genutzte Fldchen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (Umwid-
mungssperrklausel). Nach § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB sind die Bodenschutzklausel und die Um-
widmungssperrklausel in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berlcksichtigen. Damit han-
delt es sich bei beiden Zielsetzungen nicht um Planungsleitsdize, sondem um abwdgungsrele-
vante Regeln. Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 4 BN 8.08
vom 12.08.2008) kommt ihnen kein Vorrang vor anderen Belangen zu, sie sind aber in der Ab-
wagung zu berucksichtigen, wobei ein Zurdckstellen derin § 1a Abs. 2 Satz T und 2 BauGB ge-
nannten Belange der besonderen Rechtfertigung bedarf. Fakfisch ist der Belang der Reduzie-
rung des Freifldchenverbrauches damit in den Rang einer Abwagungsdirektive gehoben wor-
den. Darlber hinaus enthalt § 1Ta Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB kein Verbot der Bauleitplanung auf
Freifldchen, sondem verpflichtet die Gemeinde, die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-
schaftlicher Fldchen zu begrunden. Dabei sollen Moglichkeiten der Innenentwicklung betrach-
tet werden.

Die Stadt Hemmoor hat den Planungsanlass und die Zielsetzung in Kap. 4.3 dargelegt und die
st@dtebauliche Konzeption begrindet. Die Stadt Hemmoor nutzt das im zentralen Siedlungsbe-
reich vorhandene Fldchenpotenzial fur die Realisierung eines Wohngebietes in besonderer Lo-
ge. Da im Uberwiegenden Bereich des Plangebietes aufgrund des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am Kreidesee" bereits eine Wochenendhaus-
bebauung sowie die Anlage von Kompensationsfldchen zuldssig sind, erfolgt planungsbedingt
keine weitere Inanspruchnahme landwirtschaftlicher FiGchen fUr das geplante Wohngebiet. Der
Bereich der offentlichen Granfldche mit Zweckbestimmung "Parkanlage" ist aufgrund seiner
geringen FlchengréBe und dem Zuschnitt der FiGche fur die Landwirtlschaft nur von unter-
geordneter Bedeutung.

Die gesetzlich vorgeschriebene Eingriffskompensation erfolgt uberwiegend auf nicht landwirt-
schaftlich genutzten Fldchen. Im Bereich des Kompensationsfldchenpools "Westersoder Moor"
der Stadt Hemmoor kdnnen Uberdies Pflege- und EntwicklungsmaBnahmen durch die Landwirt-
schaft erbracht werden, so dass die Fldchen nicht vollstdndig der landwirtschaftlichen Nutzung
enfzogen werden.

3. VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG

Der wirksame Fldchennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Hemmoor weist fir den Bereich des
Plangebietes Uberwiegend Sonderbaufldchen (S) mit der Zweckbestimmung "Freizeit" aus. Im 6stli-
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chen Teil finden sich Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwickiung von Natur
und Landschaft. Die Elsa-Brandstrom-StraBe ist ferner als HauptverkehrsstraBe ausgewiesen wor-
den. Im Sudwesten quert eine oberirdische Hauptversorgungsleitung "Elektrizitét" das Plangebiet.

Westlich des Plangebiets finden sich gewerbliche Baufldchen, wdéhrend sudlich an die Elsc-
Brandstrom-StraBe Wohnbaufléchen, Fidchen fur den Gemeinbedarf sowie Fidchen fur MaBnah-
men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft angrenzen.

e S

3 .
l T

ohne MaBstab
Ausschnitt aus dem wirksamen Fléichennutzungsplan
der Samtgemeinde Hemmoor mit Abgrenzung des Plangebietes

Aufgrund des im Baugesetzbuch (BauGB) verankerten Entwicklungsgebotes bedarf es fur die
Realisierung der geplanten Wohngebietes einer Anderung des Fldchennutzungsplanes der
Samtgemeinde Hemmoor, in der anstatt der Sonderbaufldche (S) eine Wohnbaufldche (W)
dargestellt wird. Die Samtgemeinde Hemmoor fihrt die 27. Anderung des Fldchennutzungspla-
nes parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick" der Stadt Hemmoor
durch, so dass der Bebauungsplan gemdaR § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Fldchennutzungsplan
entwickelbar ist.

Die geplante offentliche Grunfldche im ostlichen Teil des Plangebietes ist im Umfang geringfu-
gig, so dass es hier keiner Anderung des Fidchennutzungsplanes bedarf.
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Kreidesee

Querpfahl

‘*‘ LGLN

PlanzeichenerklGrung

Art der baulichen Nufzung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
am 1.1, Wohnbaufiéchen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNvO)

8. Hauptversorgungsleitungen - Elektrizitct

(§ 5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4, § 9 Abs.T Nr.13 und Abs.6 BauGB) SAMTGE M E | N DE H E M MOOR

+- Elektrizitatsleitung - oberirdisch (nachrichtlich) LANDKREIS CUXHAVEN
15. Sonstige Planzeichen A
o~ - 27, ANDERUNG -
I ll15.13. Grenze des dumlichen Geltungsbereiches der 27. FNP-Anderung IN DER MITGLIEDSGEMEINDE STADT HEMMOOR
1 (§ 9 Abs.7 BauGB)

PLANUNGSBURO DORR GBR ARGHITEKTUR - STADTEBAU - GKOLOGIE, AM HEUBERG 22, 21755 HECHTHAUSEN
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4, STADTEBAULICHES KONZEPT

4.1 R@umlicher Geltungsbereich

Der rGumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick™ der Staat Hem-
moor umfasst einen Teil des Flursticks 89/10 der Flur 5, eine Teilfldiche des FlurstGcks 1/1 der Flur 15
sowie das Flurstick 6 und einen Teil des Flurstlcks 5 der Flur 17 in der Gemarkung Warstade.

Der rGumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick" hat insgesamt
eine Fldche von rund 3,699 ha.

Mit Inkrafftreten des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick' der Stadt Hemmoor wird der
rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet' im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. H 84 unwirksam. Die fUr den Bebauungsplan Nr. H 53 bereitgesteliten exter-
nen Ausgleichsfladchen bleiben jedoch weiterhin bestehen.

4.2 Stadtebauliche Gesamtsituation

Der Planbereich liegt im Stadtteil Warstode nérdlich der Elsa-Brandstrom-StraBe und Ostlich der
HenlichkeitstraBe. Im Norden und Nordwesten befindet sich der Kreidesee (Gewdasser lll. Ordnung)
mit seinen Boschungsbereichen, so dass eine landschaftlich reizvolle Lage mit Blickbeziehungen
zum Kreidesee vorhanden ist.

Der Uberwiegende Teil des Plangebietes wird durch Grinlandfldchen eingenommen, die zur
Boschung des Kreidesees hin durch eine niedrige Verwallung begrenzt werden. Im Westen der
Grunlandfl@chen finden sich femer Bodenablagerungen in Form von einzelnen Wallabschnitten
sowie ein Baustellenbereich mit Offenbodenarealen und fldchenhaftem Bodenaushub. Darlber
hinaus ist im Nahbereich der HerlichkeitsstralBe der Gittermast einer 110 kV-Freileitung vorhan-
den, die den Sudwesten des Plangebietes quert. Der gesamte Bereich des Kreidesees ein-
schlieRBlich des Plangebietes ist von einem Zaun umgeben.

Im Bereich der westlich verlaufenden HerlichkeitstraBe sowie entlang der Nordseite Elsa-Brand-
strom-StralRe finden sich im unbefestigten StraBenseitenrGume EinzelbGume sowie Strauchbe-
stdnde. Die Elsa-Brandstrom-StraBe wird im Norden uUberdies von einem schmalen FuB- und
Radweg begleitet, der in Richtfung Innenstadt sowie an die Ostseite des Kreidesees fuhrt. Die
nordlich des Plangebietes befindliche Sudbdschung des Kreidesees zeichnet sich durch eine
relativ flache Neigung mit einem teils bewegten Kleinrelief und den Wechsel von Gehdlzbe-
sténden und gehdlzarmen Gras- und Krautfluren aus.

Westlich der HerlichkeitsstraBe befindet sich ein Gewerbegebiet mit einer Kontingentierung
hinsichtlich der zul@ssigen gewerblichen Immissionen. Kennzeichnend flr diese gewerblichen
Nutzungen sind funkfionale, ein- und zweigeschossige Befriebsgelbdude mit umfangreichen
befestigten Lager- und AuBenflachen. Nérdlich des Gewerbegebietes existiert ferner ein Um-
spannwerk. Die stdlich der Elsa-Brandstrom-Strale liegenden Fidchen werden Uberwiegend als
Ackerflachen genutzt und durch vorhandene Wege erschlossen. Das in Redlisierung befindliche
Neubaugebiet "Am Kirchfeld" mit einer eingeschossigen Wohnbebauung liegt suddstich des
Plangebietes. Weitere Wohnhduser sind auBerdem nérdlich des Plangebietes entlang der Herrlich-
keitsstrale zu finden.

Erschlossen wird das Plangebiet derzeit ausgehend von der HerrlichkeitsstraRe Uber eine private
FlurstGckszufahrt, Dardber hinaus besteht nur eine sehr eingeschrankte Zuganglichkeit von Norden
Uber das Geldnde des Kreidesees. Das Zentrum der Stadt Hemmmoor mit fachdrzilicher Versor-
gung, Bildungs- und Betfreuungseinrichtungen, Einkaufsmoglichkeiten, Dienstleistungsbetrieben
sowie Verwaltungseinrichtungen ist nur rd. 1,0 km vom Plangebiet entfemnt, so dass die wesentli-
chen Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen gut erreichbar sind.
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4.3 Ziel und Zweck der Planung

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen flr die Entwicklung eines attraki-
ven, noch stadfzentrumsnahen Wohngebietes in der landschaftlich sehr reizvollen Lage am Krei-
desee zu schaffen. Aufgrund der Nachfrage nach verschiedenen Wohnformen sowie der sich
verdndermnden Wohnanspriche mdchte die Stadt Hemmoor Wohngebiete mit unterschiedlicher
Struktur und Gestaltung entwickeln, um auch kunftig Handlungsoptionen bezlglich der Fidchen-
verfUgbarkeit zu besitzen.

Das Baukonzept sieht eine hinsichtlich der Gebdudehdhe und Geschossigkeit gestaffelte Bebau-
ung vor, so dass hdhere mehrgeschossige Gebdude an der Elsa-Brandstrom-Strale und niedrige-
re Baukorper in Richtung Kreidesee entstehen werden. Mit der Staffelung wird der besonderen
Lage am Kreidesee Rechnung getragen und die Blickmdglichkeiten zum See fur eine moglichst
groBe Zahl von Wohnungen gewdhrleistet. Insgesamt kdnnen rund 14 bis 15 Grundstucke fur ein-
und mehrgeschossige Wohngebdude innerhallo des Plangebietes entstehen.

Mit der Planung wird zudem im Mittelzentrum Hemmoor ein affraktives Angelbot an Baugrundstu-
cken generiert, so dass sich auch mittelfristig ein bedarfsorientiertes, Uber die Nachfrage hinaus-
gehendes Angebot an Bauland bietet. Insofern verzichtet die Stadt Hemmmoor in Abstimmung mit
dem Investor auf die Umsetzung des im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. H 53 bislang vor-
gesehenen Wochenendhausgebiet, zumal hierfUr eigentlmerseitig keine Realisierungspldne mehr
vorliegen.

Um die Aufenthaltsqualitat zu férdern und die Erlebbarkeit des Kreidesees fur die Bewohner und die
ortliche Bevdlkerung zu verbessern, ist im Osten des Plangebietes eine dffentliche Grunfldche mit
parkdhnlichem Charakter konzipiert worden. Der an das Plangebiet angrenzende Bdschungsbe-
reich des Kreidesees soll jedoch aus dkologischen Grinden sowie mit Blick auf die Standsicherheit
von baulichen Anlagen sowie weitergehenden Erholungsnutzungen freigehalten werden.

5. STADTEBAULICHE INHALTE
5.1 Verkehiliche ErschlieBung

Die verkehrliche ErschlieBung der im Plangebiet liegenden Grundstucksfldchen erfolgt ausgehend
von der westlich verlaufenden HerlichkeitstraBe Uber eine neu zu enichtende offentliche Strale.
Eine direkte ErschlieBung von neu entstehenden BaugrundstUcken Uber die sudlich verlaufende
Elsa-Bréndstrdm-Strale ist nicht vorgesehen, um Gefahrensituationen im Bereich der &ffentlichen
StraRe durch ein- und ausfahrende Kraftfahrzeuge zu vermeiden. Auf die Anbindung der Planstra-
Re an die Elsa-Bréandstrdm-StraBe ist verzichtet worden, um dem Entstehen eines Durchgangsver-
kehrs im Plangebiet entgegenzuwirken.

Die PlanstraBe erhdlt entsprechend ihrer ErschlieBungsfunktion fur ein Wohngebiet eine Breite von
7,00 m und wird mit einer fur das Wenden von Mulifahrzeugen ausreichend dimensionierten Wen-
deanlaoge ausgestattet. Unter Berlcksichtigung der Schleppkurven von Ver- und Entsorgungsfahr-
zeugen ist eine Aufweitung im Zufahrisbereich zur HerrichkeitsstraBe konzipiert worden. Von der
Offentlichen PlanstraBe zweigt zur ErschlieBung von Baufldchen in nérdliche Richtung eine 4,00 m
private Fldche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL) ab.

Ergdnzend ist ferner entlong der Elsa-Brandstrom-StraRe eine Verkehrsfldche mit besonderer
Zweckbestimmung festgesetzt, um den vorhandenen schmalen FuBweg- und Radweg nach
Norden erweitern zu kdnnen, die Nutzbarkeit zu verbessern und Gefahrensituationen beim Begeg-
nen zu reduzieren. Der FuR- und Radweg ist Uberdies mit der PlanstraBe im Bereich der Wendean-
lage verbunden worden, um auch eine fulldufige Anbindung an das Plangebiet zu ermdglichen.

Die HerrlichkeitsstraRe ist entsprechend ihrer Funktion fur die Erschlieung des Plangebietes sowie
der an sie angeschlossenen Siedlungsbereiche als dffentliche StralRe festgesetzt worden. Der auf
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der Ostseite vorhandene breite, unbefestigte StraRenseitenraum mit Einzelodumen und Gebus-
chen bleibt bestehen und wird als verkehrsbegleitendes Grin dargestellt,

Mit Blick auf die zuldssigen mehrgeschossigen Gebbdude im WA 2 und WA 3, in denen mehrere
Wohneinheiten entstehen kdnnen, ist fur die Untferbringung des runenden Verkehrs im Sudwesten
des Plangebietes eine private Fidche fur Stellplatze sowie eine Garagen- und Carportanlage kon-
zipiert worden. Damit sollen die Baugrundstiicke von Versiegelungen freigehalten und der interne
Verkehr im Plangebiet reduziert werden. Gleichwohl kbnnen auf den privaten Baugrundsticken im
WA 2 und WA 3 die notwendigen Stellplatze fur Menschen mit Behinderungen und Kurzzeitparker
bereitgestellt werden. Im Ubrigen sollen im WA 1 die fir die zuléssigen Nutzungen geforderten
Stellplatze gem. NBauO vor allem auf den privaten Grundstucken bereitgestellt werden.

Mif Blick auf die Inklusion solite bei der Anlage der offentlichen Verkehrsflidchen und der Gemein-
schaftssteliplatze nach Moglichkeit die DIN 18040-3 "Barrierefreies Bauen - Offentlicher Verkehrs-
und Freiraum" Berlcksichtigung finden.

Uber die Elsa-Bréndstrém-StraBe und die anschlieBende SchiitzenstraBe ist eine Anbindung an die
B 495 sowie die B 73 und damit an den Uberregionalen Verkehr gegeben.

Der éffentliche Personennahverkehr wird Uber den Bahnhof der Stadt Hemmoor, die KVG sowie
das Anrufsammel-Taxi der Samtgemeinde Hemmoor sichergestellt. FuBlaufig erreichibare Halte-
stellen des Busverkehrs finden sich an der Elsa-Brandstrdm-StraBe rd. 490 m westlich und ca.
710 m stdéstlich des Plangebietes sowie etwa 680 m entfernt am Alten Postweg.

5.2 Bauliche Nutzung, Bauweise und Baugrenzen

Entsprechend der Zielsetzung des Bebauungsplanes wird fir das gesamte Plangebiet ein alige-
meines Wohngebiet (WA) gemai § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Um ein quali-
tativ hochwertiges Wohngebiet zu entwickeln und die Ansiedlung storender Nutzungen zu vermei-
den, werden die in § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO genannten Garenbaubetriebe und Tankstellen
ausgeschlossen.

Mit Blick auf das Baukonzept und die vorgesehene Staffelung der Neubebauung erfolgt eine Glie-
derung des allgemeinen Wohngebietes in die drei Teilbereiche WA 1, WA 2 und WA 3 mit unter-
schiedlichen Bauweisen, Geschossigkeiten und Gebdudehdhen.

Im WA 3 im Suden des Plangebietes ist eine dreigeschossige Einzelhausbebauung vorgesehen, so
dass auch Gebdude bzw. Wohnanlagen mit mehreren Wohneinheiten entstehen kdnnen und
auch fur ein groBeren Personenkreis das Wohnen in attraktiver Lage bzw. mit Blick auf den Kreide-
see moglich wird. Die Gebdude durfen im WA 3 aufgrund der Geschossigkeit eine maximale HO-
he von 11,50 m erreichen.

Im Bereich der unmittelbar nérdlich angrenzenden Baufléchen des WA 2 werden dann die Ge-
bdudehdhe und die Zahl der Vollgeschosse reduziert, um fur die angrenzenden dreigeschossigen
Gebdude weiterhin Blickbeziechungen zum Kreidesee zu ermdglichen. Im WA 2 sind daher zweige-
schossige Wohngebdude als Einzelhduser mit einer Gebdudehdhe von max. 10,00 m zu I3ssig.
Damit wird zugleich den Anforderungen an moderne Wohnformen, z. B. zweigeschossige Stadtvil-
len mit ein- und zwei Wohneinheiten, Rechnung getragen.

Im Nahbereich der Kreideseebdschung erfolgt dann aufgrund des Uberganges zum freien Land-
schaftsraum eine Verdnderung der Bauweise sowie eine Reduzierung der Geschossigkeit und der
Gebdudehdhe. Das Baukonzept sieht im WA 1 somit nur noch eine eingeschossige Bebbauung mit
Einzel- und Doppelhdusern mit einer Hohe von 8,50 m vor, wodurch in landschaftlich reizvoller
Lage Baugrundstucken fur sog. "Einfamilienhduser” angetoten werden kdnnen.

Um eine optimale Nufzung der verfUgbaren Baufldchen und eine bestmogliche Bebaubarkeit der
Grundstucke zu erreichen, ist eine Grundfléchenzahl (GRZ) von 0,40 festgelegt worden. Um den
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Versiegelungsgrad und den Oberflachenwasserabfluss jedoch zu reduzieren, darf die GRZ durch
die in § 19 Abs. 4 BauNvVO genannten Anlagen (z. B. Garagen, Carports, Nebenanlagen) nur um
max. 30 % Uberschritten werden. Dabei ist auch berdcksichtigt worden, dass im SUdwesten des
Plangebietes ein Gemeinschaftsstellplatz konzipiert wurde und daher auf den privaten Baugrund-
stlcken weniger versiegelte Fldche fur Kfz-Stellpldtze bendtigt wird,

Als Bezugspunkt fUr die Festlegung der Gebdudehdhen im WA 1, WA 2 und WA 3 ist die Hohenloge
der Oberkante der zur ErschlieBung des Baugrundstlcks dienenden &ffentlichen ErschlieBungsstra-
Re - gemessen mittig vor dem Grundstlck - bestimmt worden.

Die Uberbaubaren Fldchen sind so festgelegt worden, dass sich zum einen eine maglichst gro-
Re Flexibilitat fur die geplante Neubebauung ergibt und bei Bedarf auch groRere Grundstlcke
fur Gebdude mit mehreren Wohneinheiten parzellierbar sind. Zu den &ffentlichen Verkehrsfla-
chen sowie zu den GFL-FiGche halten die Baugrenzen dabei einen Abstand von 3,00 m bis
5,00 m ein, so dass ein zu dichtes Heranricken von Baukdrpern an die ErschlieBungsaniagen
verhindert wird. Zur Mitte der Trasse der Hochspannungsfreileitung halten die Baugrenzen einen
Sicherheitsabstand von 25,00 m ein.

Darlber hinaus ist bei der Festlegung der Baugrenzen aus Grunden der Standsicherheit der
Kreideseebdschung ein Abstand von 10,00 m zur Boschungsoberkante festgelegt worden. Im
Bereich der Abstandsfldche ist eine 5,00 m breite von Bebauung freizuhaltende FlGche sowie
eine Flache fUr das Anpflanzen von Bumen und Str&uchermn festgesetzt worden, in denen keine
baulichen Anlagen errichtet werden durfen.

Im Ubrigen sind den nicht Gberbaubaren Fidichen sind mit Ausnahme von Grundstiickszufahrten
und -zuwegungen, Stellplétzen, Terrassen und Einfriedungen keine baulichen Anlagen zuldssig.
Damit wird sichergestellt, dass Nebengelbdude nicht auBerhalo der Baugrenzen errichtet wer-
den und die vorgenannten Abstdnde zum Bdschungsbereich und den Erschlielungsaniagen
nicht unterschritten werden.

Schottergarten oder ungenutzte Schotterfldchen sind aus dkologischen Grunden nicht zuldssig,
da gemdaB § 9 Abs. 2 Niedersachsische Bauordnung (NBauO) die nicht Uberbauten Fldchen der
Baugrundsticke Grunfldchen sein mussen, soweit sie nicht fUr eine andere zuldssige Nutzung
erforderlich sind. Auf diesen Sachverhalt wird in der Planzeichnung vorsorglich hingewiesen.

Die gesetzlichen Anforderungen an die Barrierefreineit gemdaB der Niedersdchsischen Bauord-
nung (NBauO), der DurchfUhrungsverordnung zur NBauO sowie den geltenden Technischen
Baubestimmungen sind bei privaten Bauvorhaben in den nachfolgenden bauordnungsrechitii-
chen Verfahren zu beachten.

Ferner ist bestimmt worden, dass bei Hauptgebduden sowie Garagen und Carports Flachddcher
sowie Dacher mit einer Dachneigung bis zu 15° zu begrinen und dauerhaft zu erhalten. Im Zu-
sammenhang mit Solarmodulen zur Warme- und/ oder Stromgewinnung auf diesen Dachfldchen
kann die Begrinung um den Fléchenanteil reduziert werden, der von Solarmodulen Uberdeckt
wird oder volisténdig entfallen, sofem die Uberdeckung der Dachfléiche durch Solarmodule mehr
als 50% betragt. Dachbegriunungen fragen durch verminderte WérmerUckstrahlung und ihre Ver-
dunstung zur Minderung klimatisch nachteiliger Effekte von Baukdrpern sowie zur Reduzierung des
anfallenden Niederschlagswassers bei. Begrinte Dacher kdnnen aufgrund ihrer extensiven Nut-
zung auBerdem Sekunddrbiotope fur Tiere und Pflanzen darstellen, die an die speziellen Lebens-
bedingungen angepasst sind. Durch den Einsatz von Solarenergie kann der Verbrauch fossiler
Brennstoffe gesenkt und damit dem Klimaschutz verstérkt Rechnung getragen werden.

Die Uberbaubaren Fldchen lassen hierzu eine Uberwiegend sudliche Ausrichtung neuer Gebdu-
de fur die Nutzung der Solarenergie zu. Das Plangebiet ist laut NIBIS-Kartenserver (LBEG 2021)
zudem fUr den Einbau von Erdwdrmekollektoren zur altermnativen Energiegewinnung gut geeig-
net.
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5.3 Grunstrukiuren

Zur Entwicklung von Freiraum- und Aufenthaltsqualitat ist um ostlichen Bereich des Plangebietes
eine Offentliche Grunfléchen mit Zweckbestimmung "Parkanlage" vorgesehen, in der durch die
Anlage eines Weges und parkdhnlichen Moblierungen die Blickmoglichkeiten und damit die
Erlebbarkeit des Kreidesees verbessert werden sollen.

Der auf der Ostseite der HenlichkeitsstraRe vorhandene unbefestigte StraBenseitenraum mit
seinem Gehdlzbestand ist als verkehrsbegleitendes Grin dargestellt worden, um die vorhande-
ne Durchgrinung und die Gehdlzstrukturen zu erhalten.

Im Anschluss an das verkehrsbegleitende Grin finden sich Fldchen fur MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, die als Abschirmung gegenuber
dem westlich liegenden Gewerbegebiet dienen und die randliche Eingrinung des Plangebie-
tes unterstltzen. Daher ist auf der gesamten FlGche eine Initialpflanzung mit heimischen Laub-
bdumen und Str&uchern durchzufiihren, naturnah zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die
vorhandenen Verwallungen sind als Sichtschutz sowie aus Grunden des Immissionsschutzes zu
erhalten und in die Bepflanzung zu integrieren. Im Bereich der Fldchen fur MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft ist die Anlage einer naturnahen
Regenruckhaltung zuldssig, um die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Oberfldchenwas-
sers zu gewdhrleisten.

Ergénzend zu den vorgenannten MaBnahmen sind am nérdlichen und sudlichen Rand des
Plangebiets privaten Fldchen fur das Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepf-
lanzungen vorgesehen worden, um eine landschaftliche Einbindung der Neubebauung zu er-
reichen. In den Pflanzzonen sind daher naturaumtypische Heckenstrukturen aus heimischen
Gehdlzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Heckenstrukturen ermdglichen auch kunftig
Blickm&glichkeiten in Richtung Kreidesee.

Des Weiteren ist auf jedem privaten Baugrundstick mindestens ein Laub- oder Obstbaum zu
pflanzen, um das Baugebiet ortsbildtypisch zu gestalten und zu durchgrinen sowie LebensrGume
fUr heimische Tier- und Pflanzenarten zu schaffen.

Schotter- und Kiesgarten bieten kaum Lebensr&ume fur heimische Tier- und Pflanzenarten. Da-
her mussen die nicht Uberbauten Fldchen der Baugrundstiucke geman § 9 Abs. 2 Niedersdchsi-
sche Bauordnung (NBauQ) Grunfldchen sein, soweit sie nicht fUr eine andere zul@ssige Nutzung
erforderlich sind. Ungenutzte Schotter- und Kiesfldchen sind aus dkologischen Grunden somit
unzuldssig. Auf diesen Sachverhalt wird in der Planzeichnung hingewiesen.

Die entlang der HenlichkeitsstraBe und der Elsa-Brandstrom-StraBe vorhandenen gréReren Laub-
bdume sind zur Vermeidung von Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild als zu erhaltend
festgesetzt.

Auf die Ausweisung eines offentlichen Kinderspielplatzes wird verzichtet, da sich westlich und
sudostlich des Plangebietes in ca. 350 m Entfernung in den Wohngebieten "Am Kirchfeld" und
"Grenzweg" insgesamt zwei fuBlaufig erreichbare &ffentliche Spielplatze befinden. Insofem wird
dem Spiel- und Bewegungsbedurfnis der im Plangebiet kunftig lebenden Kinder hinreichend
Rechnung getragen.
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5.4 Stadtebauliche Flichenbilanz

FiichengréBe in m2*
Fléchen des Allgemeinen Wohngebietes (WA 1, 2 und 3) 20.042
- darin Ficichen fr das Anpfianzen von Baumen und Sicuchem - ca. 2,671 m?
Offentliche StraBenverkehrsflichen - neue Planstrale 2.069
Offentliche StraBenverkehrsflichen - Herrlichkeitsstrale 1.071
Offentliche Verkehrsflachen - Zweckbestimmung "FuB- und Radweg" 3.101
GFL-Fl&che 186
Fldchen far MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 3.290
Natur und Landschaft
Fldchen fur Gemeinschaftsstellpldize, Carports/ Garagen 1.565
Offentliche Grunfl&che "verkehrsbegleitenden Grun" 1.342
Offentliche Grunfl&éche "Parkanlage” 4,331

| gesamt 36.997 |

* Angaben gerundet auf Grundlage der Plankarte (M. 1: 1.000) zum Bebauungsplan

6. IMMISSIONSSCHUTZ

Fur die Bauleitplanung ist eine Schalltechnische Untersuchung durch die ted GmbH Bremerhaven,
03.2021 erstellt worden. Im Rahmen der Untersuchung sind die durch die Kfz-Verkehre auf der
Elsa-Brandstrom-StraBe verursachten Gerduschimmissionen innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes ermittelt und beurteilt worden. Weiterhin ist die durch das westlich gelegene
Gewerbegebiet innerhallbb des Plangebietes zu erwartende Gerduschimmissionssituation ermittelt
und beurteilt worden. Darlber hinaus wurden die durch eine Hochspannungsleitung (110-kV-
Freileitung) im Plangebiet zu erwartenden schallfechnischen Auswirkungen untersucht werden.

Gerduschimmissionen durch Kfz-Verkehre

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die fur allgemeine Wohngebiete (WA) gebietstypischen
Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 "Schallschutz im Stadtebau” fur Gerdusche aus
Offentlichem Verkehr durch Schallimmissionen von Kfz auf der angrenzenden Elsa-Brandstrom-
StraBe teilweise Uberschritten werden.

Um dem Schutzzweck innerhalb von Wohnrdumen Rechnung zu tragen, wurden Larmpegelbe-
reiche entsprechend der DIN 4109-1 ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Plangebiet
innerhalo der Larmpegelbereiche |, Il, ll, IV und V nach DIN 4109-1 befindet.

Im Rahmen eines konkreten Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis nach Abschnitt 4.4 der
DIN 4109-2 zu erbringen, dass die Anforderungen nach Abschnitt 7 der DIN 4109-1, die sich fur die
Larmpegelbereiche ergeben, durch die geplante BauausfUhrung eingehalten werden kdnnen. Fur
die von der malgeblichen Gerduschquelle abgewandten Gebdudeseite darf der maBgebliche
AuBenlé@rmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB und bei geschlos-
sener Bebbauung bzw. bei Innenhdfen um 10 dB gemindert werden.
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Liarmpegelbereiche gemaR DIN 4109-1

DIN 4109-2:2018
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Gerduschimmissionen durch gewerbliche Nutzungen

Im Baufeld WA 1 soll eine maximale Gebdudehdhe von GH = 8,50 m festgelegt werden. Die
Immissionsraster in den fur das Baufeld WA 1 relevanten Hohen von 2,5 m, 5 mund 7,5 m Uber
Gelandeoberkante zeigen, dass sowohl die Orientierungswerte geman Beiblatt T der DIN 18005-1
als auch die Immissionsrichtwerte gemal TA Larm tags und nachts fur alligemeine Wohngebiete
eingehalten werden .

Im Baufeld WA 2/ WA 3 werden tags und nachts in allen betrachteten Hohen sowohl die Orientie-
rungswerte gemdaR Beiblatt 1 der DIN 18005-1 als auch die Immissionsrichtwerte gemag TA Léarm
eingehalten.

Gerduschemissionen der 110-kV-Freileitung

Die durch den Betrieb der Freileitung bei ungunstigen Witterungsbedingungen bedingten Immissi-
onspegel unterschreiten den Immissionsrichtwert gemai TA Larm von 40 dB(A) in der Nachtzeit in
einem Abstand von 25 m zu Leitungsachse in Hohenvon 2 m, 5 m, 8 m und 11 m signifikant
um mindestens 20 dB.

Beriicksichtigung in der Bauleitplanung

Auf der Grundlage der Ergebnisse und Empfehlungen der Schallimmissionsprognose (ted GmbH,
Bremerhaven 03.2021) ist folgende textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen
worden:
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Die gebietstypischen Orientfierungswerte nach Beiblaftt 1 zur DIN 18005-1.1987-05 flr Gerdusche
aus Offentlichem Verkehr werden aurch Schallimmissionen von Kiz auf der angrenzenden Elsa-
Brdnastrom-SiraBe feilweise uberschriffen.

Spalte 1 2
Zeile Larmpegelbereich »,Mal3geblicher AuBenldrmpegel”
dB(A)
1 / 55
2 ] 60
3 1l 65
4 v 70
5 4 75
6 % 80
7 vil > 802
a Fiir maBgebliche AuBenldrmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der
6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Fur aas Plangeblet wurden nach DIN 4109-1:.2018-1 Larmpegelbereiche ermiffelf, aus denen
sich die Anforderungen an die bewerfeten Bau-Schalladdmm-MaBe R'w ges der AuBenbauteile
schutzbeddrffiger Raume in Abhangigkeit der jewelligen Raumart ableiten. Beim Neubau oder
bei baulichen Veranaerungen ist die Anforderung einzuhalfen.

Die Anforderung an aas bewertefe Bau-Schallddarmm-MaB Rw ges in aB ermiftelf sich wie folgrt:

R’wges = La - Kraumart

Ls malgebliche AulRenldrmpegel in dB(A)

Kraumart = 25 dB flir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsréume in
Beherbergungsstétten, Unterrichtsrdume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fiir Biirordume und Ahnliches;

Mindestens einzuhalten sind:

R'wges= 35 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R’y ges =30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsréume in
Beherbergungsstétten, Unterrichtsrdume, Blirordume und
Ahnliches;

Der Nachweis tber die Einhalfung ist nach DIN 4109-2:2018-01 Abschnift 4.4 zu fihren.

Fur die vom Verkehrsweg abgewandfen Gebdudeseiten kann der maBgebliche AuBenidrmpe-
gel nach DIN 4109-2:2018-01, Abschnift 4.4.5 ohne besonderen Nachweis bei offener Bebau-
ung um 6 aB und bei geschiossener Bebauung bzw. bei innenhdfen um 10 B gemindert wer-
aen.

£s ist zu berdcksichtigen, aass dlie fur eine ausreichende Luffung der schulzbealirffigen Raume
erforderliche Einrichfung die Mindestanforderungen an die resulfierende Schalldammung der
AuBenbaufeile nicht unterschreifet (schallgeddmmie Ldffungseinrchiung).

Des Weiteren ist in die Planzeichnung eine Darstellung mit den im Plangebiet zu beachtenden
Larmpegelbereichen nach DIN 4109 enthalten.

Aufgrund der festgelegten SchallschutznaBnahmen werden im Rahmen der Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhdltnisse gewdhrleistet. Auf die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr.
H 53 vorgesehene Anlage von Larmschutzwdllen entlang der Elso-Brandstrom-Strale kann daher
kunftig verzichtet werden. Die Schalltechnische Untersuchung (ted GmbbH, Bremerhaven 03.2021)
ist der Begrundung im Anhang beigefugt.
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7. STANDSICHERHEIT DER KREIDESEEBOSCHUNG

Aufgrund der rdumliche Lage des Plangebietes im Nahbereich der Boschung des Kreidesees
sind Standsicherheitsberechnungen durch die BGW Geotechnik GmbH, Hohenlockstedt
02.2021, durchgefihrt worden.

Zur Ergénzung der Kartengrundlage im unteren Bdschungsbereich wurden insgesamt 61 Lage-
und Héhenpunkte mittels Prazisions-GPS eingemessen. Auf dieser Datenbasis wurde ein digitales
Gelandemodell erstellt, aus dem die Boschungsprofile durch Verschneidung gewonnen wurden.

Durch das BUro Dr. U. Lade, Hechthausen-Bornberg sind femer drei Rammkernsondierungen bis
auf eine Maximaltiefe von 15 m unter Geldnde niedergebracht und dem Gutachter zur Verfu-
gung gestellt.

Auf der Basis dieser Ergebnisse sowie der in Abschnitt 2 des Gutachtens genannten Unterlagen
wurden Standsicherheitsberechnungen nach EC7 durchgefuhrt,

Die Einwirkungen aus den geplanten Gelbduden sind noch nicht bekannt. Sie durften allerdings vor
dem Hinfergrund des Eigengewichtes der Boschung nur von untergeordneter Bedeutung sein.

Im Gegensatz zu einigen dlteren Normen, die bei friheren Untersuchungen der Standsicherheits-
verhdlinisse an der Kreidegrube Hemmoor zur Anwendung kamen, geht die derzeit gultige Nor-
mung nach Eurocode EC7 nicht mehr vom globalen Sicherheitskonzept, sondemn vom Teilsicher-
heitskonzept aus.

Die Untersuchungen zur Standsicherheit des geplanten Bauvorhabens ,Kreideseeblick™ entlang der
Elsa-Brandstrom-Strale in Hernmoor kommen zu folgenden Ergebnissen:

1. Der Untergrund im Untersuchungsgebiet besteht oberfldchennah aus Geschiebebdden unter
Bdden bzw. Decksanden. Darunter folgen bis zur Oberfldche der Kreide Sande mit einer dlteren
Geschiebelenmiage. Im Osten schaltet sich zwischen dem oberen Geschiebemergel und den
Sanden eine Schicht aus feinsandigem Schiuff ein.

2. Der Seewasserspiegel befindet sich im Bereich von ca. NHN +/- 0,0 m.

3. Die oberfldchennahe Geschiebemergelschicht behindert die Grundwasserneubildung lokal
sehr wirksam. Hier ist mit dem Auffreten von oberfldchennahem Stauwasser zu rechnen.

4. Nach den Ergebnissen der hier durchgefuhrten Rammkernsondierungen sowie dlterer Untersu-
chungen ist davon auszugehen, dass sich der Grundwasserspiegel in etwa im Bereich des See-
wasserspiegels befindet. Damit ist er fur die Bdschungssicherheit im untersuchten Bereich nicht
relevant.

5. Wenn Uberhaupt, ist auf der tieferen Geschiebelehmlage nur phasenweise mit einem sehr ge-
ringen Vorkommen von Stauwasser zu rechnen.

6. Die Standsicherheitsverhdltnisse der Bbschung sind ausreichend im Sinne der Norm und weisen
auch nach Abminderung um die Teilsicherheitsbeiwerte noch Sicherheitsreserven auf.

7. Trotz der Sicherheitsreserven wird empfohlen, die hier vorgelegten Standsicherheitsberechnun-
gen nach Vorlage der Bauwerkslasten zu verifizieren.

8. Es wird empfohlen, parallel zur B&schungsschulter einen 10 m breiten Streifen vor Erosion zu
schufzen und von Bebauung freizuhalten.

9. Eine eventuelle Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund darf nicht in Béschungs-
ndhe erfolgen.

Aus statischen Grunden, die bei der Berechnung der Bdschungssicherheit zugrundegelegt werden,
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ergibt sich keine Notwendigkeit zu weiteren Empfehlungen. Im Vergleich zum Eigengewicht der
B&schung erscheint die Einwirkung aus einer zusatzlichen Bauwerksbelastung sehr gering.

Die Standsicherheitsberechnungen (BGW Geotechnik GmibH, Hohenlockstedt 02.2021) sind der
Begrundung im Anhang beigefugt.

Berlcksichtigungd in der Bauleitplanung
Auf der Grundlaoge der Ergebnisse des Standsicherheitsgutachtens halten die Baugrenzen im

Norden des Plangebietes einen Abstand von 10,00 m zur Boschungsoberkante des Kreidesees
ein. In diesem Abstandsbereich sind eine von Bebauung freizuhaltende Fldche sowie eine FI&-
che fur das Anpflanzen von StrGuchern festgesetzt worden, in denen die Errichtung von bauli-
chen Anlagen nicht zuldssig ist. Zugleich wird durch das Anpflanzen von Heckenstrukturen der
Schutz vor Erosion gewdhrleistet.

Fermer ist folgender Hinweis in die Planzeichnung aufgenommen worden:

‘Die Standsicherheifsverhdiinisse der Kreldeseebdschung sind laut dem Gufachfen tber die
Ergebnisse der Standsicherheifsberechungen (BGW Geofechnik GrmbH, Hohenlockstedt 20217)
nach der gdlfigen Norm Eurocode EC7 ausreichend und weisen auch nach Abminderung urm
die Teilsicherheilfsbeiwerfe noch Sicherheifsreserven auf. Es wird emprfohlen, die im Gutachren
vorgelegfen Sicherhelfsreserven im bauoranungsrechilichen Verfahren nach Vorlage der Bau-
werks-lasten zu verifizieren.

Eine evenrtuelle Einleifung von Niederschiagswasser in den Untergrund aarf nicht in Boschungs-
nahe erfolgen.”

Das im Plangebiet auf den privaten und &ffentlichen Fldchen anfallende Oberfldchenwasser
wird Uber eine Regenwasserleitung in nordwestliche Richtung zu einem Regensickerbecken im
Bereich des Flurstlcks 40/15, Flur 6, Gemarkung Warstade, abgefUhrt und dort zur Versickerung
gebracht, so dass eine Versickerung vor Ort nicht stattfindet. Um eine Uberlastung der Regen-
wasserkanalisation zu vermeiden, kann fur die Ruckhaltung im Bereich der Flachen fur Ma-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft eine naturnahe Re-
genrdckhaltung angelegt werden. Der Standort wird im Nahbereich der PlanstraBe liegen.

8. UMWELTBERICHT

Um die Belange von Natur und Landschaft den gesetzlichen Anforderungen (BauGB, UVPG
BNatSchG, NAGBNatSchG) entsprechend in der verbindlichen Bauleitplanung zu berucksichti-
gen, ist der vorliegende Umweltbericht nach § 2 a Baugesetzbuch (BauGB) erarbeitet worden.

8.1 Ziele und Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung

Ziel des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick" der Stadt Hermmoor ist es, die planungsrechtli-
chen Voraussetzung fur die Entwicklung eines landschaftlich reizvoll gelegenen Wohngebietes zu
schaffen.

Im Folgenden sind die wesentlichen stadtelbaulichen Parameter der Bauleitplanung dargelegt:

Groke des Geltungsbereiches: e Ca. 3,699 ha

Art der baulichen Nufzung: ¢ dllgemeines Wohngebiet (WA) - Flche: ca. 2,004 ha

Bauweisen und Baudichten: e Gliederung in die Gebiete WA 1, WA 2 und WA 3

e WA T: Einzel- und Doppelhduser, 1 Vollgeschoss, Gebdude-
héhe von max. 8,50 m

o WA 2: Einzelhduser, 2 Voligeschosse, Gebdudehdhe von
max. 10,00 m

o WA 3: EinzelhGuser, 3 Voligeschosse, Gebdudehdhe von
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max. 11,50 m

Grundfldchenzahl (GRZ) 0,40

Uberschreitung der GRZ durch die in § 19 Abs. 4 BauNvO
genannten Anlagen um max. 30 %

VerkehrserschlieBung:

ErschlieBung ausgehend von der HenlichkeitsstraBe Uber
eine neu zu errichtende PlanstraBe - dffentliche StraBenver-
kehrsfldche: ca. 0,207 ha

Verkehrsfldche der HerrlichkeitstraBe: ca. 0,107 ha
Gemeinschaftsstellplatzaniage: ca. 0,156 ha

GFL-Fl&che: ca. 0,018 ha

FuB- und Raodweg - Fiéche ca. 0,310 ha

Okologische Aspekte:

Anlage &ffentlichen Grunfldche "Parkanlage” im Osten -
FldchengroBe: ca. 0,433 ha

Erhalt von verkehrsbegleitendem Grun - Fidche ca. 0,134 ha
Durchgrunung des Plangebiets durch Pflanzung von Bdu-
men auf den privaten Grundstucksflachen

Flidche fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft: ca. 0,329 ha

randliche Eingrdnung

Erhalt von Laubbdume

Dachbegrunung

Bereitstellung extemner Ausgleichsfiéchen

Sonstiges

Rechtsverbindlicher B-Plan Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet
am Kreidesee"

Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplénen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die

flr die vorliegende Bauleitplanung von Bedeutung sind:

Ziel

BerUcksichtigung im Bauleitplan

Mit Grund und Boden soll sparsam
und schonend umgegangen wer-
den (§ 1a Abs. 2 BauGB)

= keine Beanspruchung von Boden mit hoher NatUrlich-
keit, besonderen Standortbedingungen oder von sel-
fenen Bdden

= Minimierung des Fldchenverbrauches, da Uberwie-
gend Flachen in Anspruch genommen, fur die bereits
eine Bebauung zuldssig ist

Die Belange des Umweltschutzes
sind bei der Aufstellung der Bauleit-
plane zu berlcksichtigen

(§ 1 Abs. 6 BauGB)

Erfassung und Bewertung des Zustandes von Natfur
und Landschaft sowie Darlegung planungsbedingter
Umweltauswirkungen

Okologische Vermeidungsvorkehrungen
Berucksichtigung artenschutzrechtlicher Belange

ihres eigenen Wertes und als Grunad-
lage fUr Leten und Gesundheit des

haltes einschl. der Regenerationsfo-

higkeit der Naturguter sowie die Viel-
falt, Eigenarten und Schénheit sowie
der Erholungswert von Natur und
Landschaft auf Dauer gesichert wird
(§1 BNatSchG)

Natur und Landschaft sind aufgrund

Menschen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich so zu schiutzen, dass
die biclogische Vielfalt, die Leistungs-

und Funkfionsfahigkeit des Naturhaus-

higkeit und nachhattigen Nutzungsfa-

Ul

keine planungsbedingte Inanspruchnahme  oder
erthebliche Beeintrdchtigung von Natur- u. Land-
schaftsschutzgebieten, Naturparkfidchen, Naturdenk-
malen, geschutzten Landschaftsbestandteilen, ge-
schutzten Biotope, Biotopen der Erfassung fur den
Naturschutz wertvoller Bereiche", Wasser- / Heilquellen-
schutzgebieten, FFH-Gebieten, Europdischen Vogel-
schufzgebieten, Feuchtgebieten von intemationaler
Bedeutung/ Gemeinschaftlich bedeutsamen Vogel-
lebensrGumen

= DurchfUhrung von Vermeidungsvorkehrungen und
AusgleichsmaRnahmen far Natur und Landschaft
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8.2 Ubersicht Uber das Plangebiet

Raumliche Lage: Das Plangebiet liegt im Stadfteil Warstade, ndrdlich der Elsa-Brandstrdm-Strale
und &stlich der HerrlichkeitsstraBe, im Stden des Kreidesees.

Landschaftsraum: naturrdumliche Lage im Bereich der Lamstedter Geest"; Ubergeordnete
Region ,Stader Geest"

Fldchennutzungen: Grunlandfldchen, Verkehrsfldchen mit z. 7. unbefestiglem Seitenraum, Ver-
wallungen, Strom-Mast

Bau- und Bodendenkmale: keine Bau- und Bodendenkmale

Naturschutzfachliche Schutzgebiete, Schutzobjekte und besonders geschuizte Biotope:

keine Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturparkfldchen, geschutzte Landschaftsbestana-
teile, Naturdenkmale, geschutzte Biotope nach § 30 BNatSchG; keine Biotope der ,Erfassung fur
den Naturschutz wertvollen Bereiche™ (LRP Landkreis Cuxhaven 2000), keine Wasser- oder Heil-
quellenschutzgebiete

Der Planbereich liegt nicht in einem FFH-Gebiet, einem Europdischen Vogelschutzgebiet, ei-
nem Feuchtgebiet von intermationaler Bedeutung oder einem Gemeinschafilich bedeutsamen
Vogellebensraum (LRP Landkreis Cuxhaven 2000).

Nach § 61 Abs. 1 BNatSchG ist ein Bereich in einem Abstand von 50,00 m zur Uferlinie des Krei-
desees von baulichen Anlagen freizuhalten.

8.3 Gegenwartiger Zustand von Natur und Landschaft - Basisszenario

Schufzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Informationsquellen /Methodik
Biotoptypenkartierung (Marz 2021), Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven (2000, Fortschreibung 2013), Umweltkarten
Niedersachsen (Nds. Ministerium f. Umwelf, Energie und Naturschuiz 2021)

Die Biotoptypenkartierung erfolgte anhand des ,Kartierschitssel fur Biotoptypen in Niedersachsen® (von Drachenfels,
2020). Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt nach NLWKN 2015/2018.

Das Plangebiet wird durch arten- und strukturarme Intensivgraniandfi&chen (GIT) sowie im &stlichen
Teil durch Intensivgrinlandflchen mit leichter Tendenz zu artenarmen Extensivgrinland (GIT/ GET),
gepragt, so dass uUberwiegend eine mittlere Bedeutung fur Arfen und Lebensgemeinschaffen
vorhanden ist. Entlang der Nordseite des Grunlandes ist eine niedrige Verwallung vorhanden, der
durch eine halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) eingenommen wird. Auch im nérdiichen
StraBenseitenraumn der Elsa-Brandstrdm-StraRe finden sich schmale halbruderale Gras- und Stau-
denfluren sowie einzelne Laubbdume (UHM/ HB). Im Westen des Plangebietes sind teils unbewach-
sene Erdwdlle, Offenbodenbereiche, Bodenablagerungen und eine Baustellenbereich (OX/ OM/
OS) vorhanden, so dass hier die Bedeutung fur Arten und Lebensgemeinschaften gering ist. Er-
schlossen werden die Fidchen durch die stdlich verlaufende Elso-Brandstrdm-StraBe sowie die im
Westen existierende HerrlichkeitsstraRe, die durch befestigte Verkehrsfldchen (OVS) gekennzeichnet
sind. Die Elsa-Bréndstrém-StraBe wird zudem von einem befestigten FuB- und Radweg begleitet,
Im unbefestigten StraRenseitenraum der HerrlichkeitsstraRe finden sich eine sonstige Grinanlage
(PZ/ HE) mit Scherrasenfldchen sowie Gehdlzbestdnde aus Laubbdumen und Strduchem. Als Vor-
belastungen sind die im Sudwesten des Plangebietes verlaufende Hochspannungsfreileitung so-
wie die Einz&unung des gesamten Seegeldndes zu bewerten.

Westlich der HerrlichkeitsstraBe befindet sich ein Gewerbegebiet (OGG) mit funktionalen, ein-
und zweigeschossigen Gebduden sowie umfangreichen befestigten Lager- und AulBenfldchen.
Nordlich des Gewerbegebietes existiert ferner ein Umspannwerk (OKV). Die sudlich der Elso-
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Brandstrdm-Strale liegenden FlGchen werden als Ackerfldchen (AS) genutzt und durch vorhande-
ne StraBen und Wege (OVS, OVW) erschlossen. Der nérdiich des Plangebietes liegende Bé-
schungsbereich des Kreidesees wird durch Fldchen mit Ruderalfluren, GebuUschstrukturen und
Gehdlzbestdnde (UR/ HB/ BR) eingenommen.

Biotoptypen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick"

Klrzel* Biotoptyp* Bedeutung fur Arten und
Lebensgemeinschaften**
GIT Intensivgrinland trockener Mineralbéden I
G/ GET Intensivgrinland mit Tendenz zu arfenarmen Extensivgrin- I
land
UHM halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte Ll

UHM/ HB halbruderale Gras- und Staudenflur/ Baumbestand I
OX/ OM/ | Baustelle/ Offenbodenbereich/ Wall/ Bodenablagerung |

OS

PZ/ HE sonstige Grunanlage/ Geholz des Siedlungsbereiches Il
oW befestigter Ful- und Radweg |
OVS StraBe |

“nach v. Drachenfels (2020), * nach NLWKN (2015/ 2018)

Bewertung fur Arten und Lebensgemeinschaften
Wertstufe I geringe Bedeutung; Wertstufe II: allgemeine bis geringe Bedeutung; Wertstufe lll: allgemeine Bedeutung; Wertstufe IV:
besondere bis allgemeine Bedeutung; Wertstufe V: besondere Bedeutung

Gefdhrdete oder besonders sowie streng geschutzte Pflanzenarten
Wdhrend der Biotopkartierung sind im Plangebiet weder gefdhrdete Pflanzenarten der Roten

Liste von Niedersachsen und Bremen noch besonders oder streng geschutzte Pflanzenarten
nach Bundesartenschutzverordnung festgestellt worden.

Brut- und Gastvégel, Fledermduse

Das Plangebiet liegt laut den Umweltkarten Niedersachsen (Niederschsisches Ministerium fur
Umwelt, Energie und Klimaschutz) - Brutvdgel wertvolle Bereiche 2010, ergdnzt 2013 und Gast-
vogel wertvolle Bereich 2006, ergdnzt 2013 - weder in einem Brut- noch in einem Gastvogelge-
biet mit lokaler bis internationaler Bedeutung.

Im Plangebiet sind aufgrund der Uberwiegend intensiv genutzten Grunlandfldchen, der Hoch-
spannungs-Freileitung sowie der benachbarten Siedlungsstrukturen und Verkehrsfldchen haupt-
séchlich stérungstolerante Vogel zu erwarten. Das Artenspekirum durfte sich vor allem aus weit
verbreiteten und ungefdhrdeten Vogelarten zusammensetzen, zu denen Kohl- und Blaumeise,
Amsel, Ringeltaube, und Buchfink zahlen. Bedingt durch die angrenzenden Siedlungsstrukturen,
die Stromfreileitung und die Verkehrsfldchen sind typische Bodenbruter des Offenlandes auf-
grund ihres Meidungsverhaltens zu vertikalen Strukturen und der Storungsempfindlichkeit gegen-
Uber Bewegungen im Bereich des Plangebietes eher unwahrscheinlich.

Die entlang der StraRen vorhandenen Baume weisen zum Tell kleine Asthdhlen und Spalten auf,
die fur Fledermduse und Brutvdgel potenzielle Quartiere bzw. Nistmdglichkeiten darstellen kdn-
nen. Aufgrund der Stérungen durch den Kfz-Verkehr sowie FuBgdnger und Radfahrer einerseits
und der geringen Hohenlage in den BAumen andererseits ist eine Nutzung durch Fledermduse
und Brutvégel jedoch eher unwahrscheinlich.
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Schutzgut Boden

Informationsquellen

Biotoptypenkartierung (Mdrz 2021), Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven (2000), NIBIS Kartenserver (LBEG
2021), Umwelikarten Niedersachsen (2021), Bodenuntersuchungen (Dr. U. Lade, Hechthausen 01.2021), Standsicher-
heitsberechnungen (BGW Geotechnik GmibH, 02.2021)

Laut NIBIS-Kartenserver (LBEG) sind im westlichen Teil des Plangebietes Podsol-Bdden und éstlichen
Teil im Bereich der offentlichen Grunfldche Pseudogley-Podsole anzutreffen, die nicht als seltene
oder schufzwlrdige Béden eingestuft werden. Im zentralen Bereich kommen laut LBEG (2021)
jedoch schutzwardige Plaggenesch-Boden vor. Aufgrund der in der Vergangenheit erfolgten Bo-
denabbautdtigkeiten sowie der Anlage von Leitungstrassen sind innerhallb des Plangebiets aller-
dings weitgehend verdnderte BGden vorhanden und die vorgenannten Plaggenesche nicht mehr
anzutreffen sind. Hierauf weisen auch die fur das Plangebiet erstellten Bodenuntersuchungen (Dr.
U. Lade, Hechthausen 01.2021) hin, da humoser Oberboden Uberwiegend in einer geringen
Machtigkeit angetroffen wurde. Insofern sind innerhalo des Plangebietes keine seltenen oder
schufzwUrdigen Boden zu erwarten.

Im Bereich des Plangebietes sind bedingt durch die anthropogene Nufzung im ehemaligen
Abbaubereich, die Ablagerung von Bodenaushub sowie die Leitungstrassen Uberpragte Boden
mit Uberwiegend geringer Naturlichkeit vorhnanden. Die Verkehrsfldchen, die FuB- und Radwege
sowie der Standort des Strom-Mastes weisen aufgrund der Versiegelungen eine sehr geringe bis
fehlende BodennatUrlichkeit auf. Dardber hinaus zeichnen sich die Boden durch eine geringe
bis partiell mittlere Bodenfruchtbarkeit (NIBIS 2021) aus.

Natlrliche Bdden, B&den mit besonderen Standorteigenschaften sowie Bodendenkmale kom-
men im Plangebiet nicht vor.

Im Rahmen der Planung wird ferner nachfolgende Bodenfunktionsbewertung nach den Vorga-
ben des Bundesbodenschutzgesetzes durchgefuhrt. Dabei sind Informationen aus der Boden-
Ubersichtskarte BK 50, dem Landschaftsranmenplan des Landkreises Cuxhaven sowie dem
Niedersdchsischen Bodeninformationssystem (NIBIS, LBEG) fur die Bestandserfassung und Bewer-
tung des Schutzgutes Boden berlcksichtigh und ausgewertet worden.

Bewertungsrelevante (Teil-)Funktion | Bewertungskriterium

Lebensraumfunktion - Besondere Standorteigenschaften
(Extremstandorte)
- Natumnadhe
- Natlrliche Bodenfruchtbarkeit
Regelungsfunktion - Bodenwasserhaushalt:
Wasserriickhaltevermdgen
Filter- und Pufferfunktion - Filterpotenzial
Archivfunktion - Naturgeschichiliche Bedeutung
- Kulturgeschichtliche Bedeutung
- Seltenheit (Quelle: LBEG, 2017)
Bodenfunktionsbewertung
Bestand Bewertung der Béden
Besondere — keine besonderen Standortbedin- — keine besonderen Lebensraumfunk-
Standort- gungen fionen
eigenschaften — keine Ndahrstoffarmut — keine besonderen Standorteigen-
schaften oder Extremstandorte
Naturndhe — Uberpragte Boden mit geringerer — Bdden ohne besondere Lebens-
Naturlichkeit raumfunktionen
— befestigte Fl&chen mit sehr geringer
bis fehlende Naturlichkeit
nattrliche Boden- | — mittlere bis geringe Bodenfruchtbar- — keine besondere Bedeutung fur das
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fruchtbarkeit keit Erfragspotenzial
Regelungs- — Grundwasserneubildungsrate: gering | — keine Bedeutung fur die Grundwas-
funktion — Retentionsvermdgen: mittel serneubildung
Filter- und — Schutzpotenzial der Grundwasser- — Bedeutung fur die Filter- und Puffer-
Pufferfunktion Uberdeckung: hoch funktion
— Nitratauswaschungsempfindlichkeit:
mittel
Archivfunktion — keine Bdden mit naturgeschichtlicher | — keine besondere Archivfunktion
bzw. kulturhistorischer Bedeutung — keine seltenen Vorkommen
— keine seltenen Béden

Die Bodenfunktionsbewertung verdeutlicht, dass das Plangebiet eine Bedeutung fur die Filter-
und Pufferfunktion besitzt. Allerdings ist mit Blick auf die bereits zuldssige Bebauung der Fldchen
auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet
am Kreidesee" die Bedeutung fur das Schutzgut Boden zu relativieren.

Schutzgut Wasser

Informationsquellen

Biotoptypenkartierung (Marz 2021), Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven (2000), NIBIS Kartenserver (LBEG 2021),
Umweltkarten Niedersachsen (2021), Bodenuntersuchungen (Dr. U. Lade, Hechthausen 01.2021), Standsicherheitsbe-
rechnungen (BGW Geotechnik GmbH, 02.2021)

FlieB- und Stillgewdasser sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden. Der Kreidesee, ein stehendes
Gewasser lll. Ordnung, liegt nérdlich des Plangebiets und wird im Rahmen der Planung nicht in
Anspruch genommen. Zur Uferlinie des Sees halt die Neubebauung einen Abstand von mind.
50,00 m ein.

Der natiriche Grundwasserspiegel liegt im Mittel mehr als 15,00 m unter der Geldndeoberfld-
che. Die Grundwasserneubildungsrate ist als gering einzuschdizen, da die Deckmordne aus
Geschiebelehm nur eine geringe Wasserdurchldssigkeit aufweist (BGW Geotechnik GmbH,
02.2021). Zugleich ist das Schutzpotenzial der GrundwasserUberdeckung hoch.

Schutzgut Klima und Luft

Informationsquellen
Biotoptypenkartierung (Mérz 2021), Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven (2000), Umweltkarten Niedersachsen
(2021)

Das Plangebiet weist aufgrund der Nutzungsstrukturen keine besondere Bedeutung fur die Kalt-
und Frischluftentstehung auf.

Erhebliche klimatische Belastungen sind derzeit im Plangebiet nicht erkennbar.

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Informationsquellen
Biotoptypenkartierung (Mé&rz 2021), orfliche Erhebungen, tfopographische Karten, Luftbilder. Landschaftsrahmenplan
Landkreis Cuxhaven (2000, Fortschreibung 2013)

Das Landschafts- und Ortsbild im Bereich des Plangebietes wird durch die Grunlandfl&chen,
den ndrdlich liegenden Kreidesee, die sudlich der Elsa-Brandstrém-StraBe existierenden struktu-
rarmen Ackerfléchen und das Gewerbegebiet 6stlich der HerrlichkeitsstraRe gepragt. Stérend
wirken sich hier insbesondere die im SUdwesten verlaufende Hochspannungsfreileitung mit ihren
hohen Masten, die EinzGunungen, die Bodenablagerungen im Westen sowie die Begrenzung
durch Verkehrsflachen aus. Nur die im Westen des Plangebietes entlang der HerrlichkeitstraBe
existierenden Baume stellen strukturierende Elemente dar, so dass hier eine visuelle Abschir-
mung sowohl in Richtung des Gewerbegebietes als auch zum Plangebiet hin erfolgt. Hervorzu-

PLANUNGSBURO DORR GBR - ARCHITEKTUR * STADTEBAU * OKOLOGIE 22



STADT HEMMOOR BEBAUUNGSPLAN NR. H 84 ,KREIDESEEBLICK"

heben sind jedoch die Blickbeziehungen von der Elsa-Bréndstrom-StraBe in Richtung Norden
auf den Kreidesee, die durch die an der Boschungskante vorhandene kleine Verwallung nur
partiell eingeschrankt werden.

Der Kreidesee ist durch fteils steile und teils flacher geneigte Boschungen gekennzeichnet. In
den Boschungsbereichen, die relativ unterschiedlich geformt sind, finden sich im Wechsel Ge-
hdlzbestdnde, Gebuschstrukturen, teils dichtere Waldareale sowie Ruderalfluren. Im Bereich der
Uferzonen des Kreidesees existieren auBerdem offene Sandbereiche, schmale Schilfgurtel und
Sumpfbereiche. Aufgrund seiner rdumlichen Lage, der GréRe und der Entstehungsgeschichte
stellt der Kreidesee eine landschaftliche Besonderheit dar.

Insgesamt weist das Plangebiet nach dem Bewertungsmastab der Karte "Charakterisierung und
Bewertung des Landschaftsbildes (Fortschreibung des Landschaftsranmenplanes 2013) eine mitt-
lere bis hohe Bedeutung fur das Landschafts- und Orsbild auf.

Schutzgut Mensch und sonstige Sachguter

Informationsquellen
Biotoptypenkartierung (Mé&rz 2021), orfliche Erhebungen, tfopographische Karten, Luftbilder. Landschaftsrahmenplan
Landkreis Cuxhaven (2000, Fortschreibung 2013), Schalltechnische Untersuchung (ted GmbH, Bremerhaven 03.2021)

Die fur die Planung erstellfe Schallitechnische Untersuchung (fed GmibbH Bremerhaven 03.2021)
kommt zu dem Ergebnis, dass die fur aligemeine Wohngebiete (WA) gebietstypischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 "Schallschutz im Stadtebau" fUr Gerdusche aus offentlichem Verkehr
durch Schallimmissionen von Kfz auf der angrenzenden Elsa-Bréndstrom-StraBe teilweise Uber-
schritffen werden.

Die durch den Betiieb der Freileitung bei ungunstigen Witterungsibedingungen bedingten Immis-
sionspegel unterschreiten den Immissionsrichtwert gemai TA Larm von 40 dB(A) in der Nachizeit in
einem Abstand von 25 m zu Leitungsachse in Hohenvon 2 m, 5 m, 8 m und 11 m signifikant und
um mindestens 20 dB.

Im Plangebiet befinden sich keine Bau- und Bodendenkmale oder sonstige historisch wertvolle
Sachguiter.

Schutzgut Fidche

Informationsquellen
Ortliche Erhebungen (Mdérz 2021), fopographische Karten, Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven (2000)

Im Plangebiet finden sich unbebaute Granlandfldchen, ein Mast-Standort sowie StraBenverkehrs-
fldchen mit begleitendem Ful- und Radweg. Aufgrund des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes
Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am Kreidesee" ist fUr den Uberwiegenden Teil des Plangebietes
bereits eine bauliche Entwicklung zulGssig.

8.4 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchflhrung der Pla-
nung

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung ist zu erwarten, dass die Fldchen des Plangebietes aufgrund
der rechtsverbindlichen Bauleitplanung oder aufgrund des Potenzial der landschaftlich reizvoll
liegenden FlAchen einer Bebauung zugefuhrt wlrden. Dies auch unter dem Aspekt, dass die
Fldche in FiGchennutzungsplan der Samitgemeinde Hemmoor bereits seit Langem als BauflG-
che dargestellt ist und daher nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Flidche kunftig
unbebaut bleibf.
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8.5 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der Planung

Ausgehend von der 6kologischen Bedeutung des Plangebietes, den existierenden Belastungen
des Naturhaushaltes und des Landschafts- und Ortsbildes sowie der stadtebaulichen Konzep-
tion erfolgt eine Beurteilung der planungsibedingten Eingriffsfolgen fur Natur und Landschaft.

Schutzgut Artfen und Lebensgemeinschaften
Mit der Realisierung der geplanten Wohnbebauung und der Anlage der neuen ErschlieBungsstra-

Ben und -wege und Grunfldchen werden Grinlandfldchen sowie Gras- und Staudenfluren mit
mittlerer Bedeutung fur Arten und Lebensgemeinschaffen in Anspruch genommen, so dass mit
BeeintrGchtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften zu rechnen ist. Mit der
Nutzung der vorhandenen &ffentlichen StraRe fur die ErschlieBung des Plangebietes sind keine
Okologischen Eingriffe verbunden. Die Laublbdume im Bereich der Elsa-Brandstrom-Strale und der
HerrlichkeitsstraBe sollen grundsatzlich erhalten bleiben.

Durch die Planung sind weder Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, Natur-
und Nationalparkfldchen, geschutzte Landschaftsbestandteile noch besonders geschutzte Bio-
tope oder Biotope der ,Erfassung fur den Naturschutz wervollen Bereiche® oder Wasser-/ Heil-
qguellenschutzgebiete betroffen.

Schutzgut Boden
Durch die geplante Bebauung und die Neuanlage von Verkehrsfldchen ist davon auszugehen,

dass die Bodenstrukturen und -funktionen in den kunftig bebauten Bereichen sowie im Bereich
der ErschlieBungsanlagen durch den Abtrag des Oberbodens und die baubedingten Versiege-
lungen stark gestort werden. Insofern sind erhebliche planungsibedingte Beeintrdchtigungen des
Schutzgutes Boden zu erwarten. Es werden planungsbedingt weder Béden mit besonderen
Standorteigenschaften noch besonderer Naturndhe betroffen. Seltene Boden oder Béden mit
naturgeschichtlicher Bedeutung oder hoher Bodenfruchtbarkeit werden nicht in Anspruch ge-
nommen. Darlber hinaus ist zu berlcksichtigen, dass aufgrund des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes Nr. H 53 bereits eine Belbbauung und die Anlage von Verkehrsfldchen zuldssig sind
und die BeeintrGchtigungen des Schutzgutes Boden sich somit relativieren.

Im Bereich der vorhandenen, befestigten Stralen des Plangebietes sind zudem keine erheblichen
Beeintr&chtigungen des Schutzgutes Boden zu erwarten. Die vorhandenen Verwallungen bleiben
bestehen.

Schutzgut Wasser
Mit der Versiegelung verliert der Boden die Fdhigkeit, Niederschlagswasser aufzunehmen und

Uber die Sickerung dem Grundwasser zuzufuhren. Infolgedessen kann die mit der Neubebau-
ung und ErschlieBung verbundene Fldchenversiegelung zu einer Veringerung der Grundwas-
serneubildung fuhren. Da dem Plangebiet jedoch keine besondere Bedeutung fur die Grund-
wassemeubildung zugeordnet wird, sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser gering.
DarUber hinaus wird das im Plangebiet anfallende Oberfldchenwasser im Nahbereich des Plan-
gebietes, ndrdlich der HerrlichkeitsstraBe, zur Versickerung gebracht.

FlieBgewdsser sind planungsbedingt nicht betroffen. Die Gewdsserfldche und der Boschungs-
bereich des Kreidesees werden im Rahmen der Planung nicht in Anspruch genommen, so dass
hier keine Auswirkungen zu erwarten sind.

Schutzgut Klima und Luft

Erheblich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind mit der Planung nicht ver-
bunden, da die Flache des Plangebietes keine besonderen klimatischen Funktionen aufweist.
Dardber hinaus wird im Plangebiet aufgrund des Baukonzeptes kein klimatischer Belastungsraum
entstehen.
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Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Im Plangebiet ist aufgrund des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. H 53 "Wochenend-
hausgebiet am Kreidesee" der Stadt Hemmoor eine Bebauung mit eingeschossigen Woche-
nendhdusem zuldssig, so dass durch diese bauliche Entwicklung bereits Verdnderungen des
Landschafts- und Ortsbildes eintreten kdnnten und die Blickbeziehungen von Suden zum Kreide-
see im Bereich der Baufldche eingeschrénkt wurden.

Da im Suden des Plangebietes kunftig jedoch mehrgeschossige, hdhere Gebdude entstehen,
wird sich gegenuber der bislang zulassigen Wochenendhausbebauung eine hdhere stadtebau-
liche Dichte und ein anderer Eindruck des Orsbildes ergeben. Um negative Auswirkungen auf
das Landschafts- und Ortsbild zu vermeiden und den Ubergang zum Landschaftsraum zu ge-
stalten, ist eine Staffelung der Gebdudehdhe und Geschossigkeit von Stden in Richtung Kreide-
seeboschung vorgesehen. Daher durfen im Norden des Plangebietes nur Wohngebdude mit
einem Vollgeschoss und einer Hohe von max. 8,50 m entstehen. Dartber hinaus wird durch die
vorgesehene Anlage von Heckenstrukturen am nérdlichen und sudlichen Rand der Bauflachen,
der Erhalt der Verwallung im Westen mit der ergdnzenden Anlage von Gehdlzstrukturen sowie
dem Erhalt von Einzelbdumen entlang der StraBen das Ortsbild gestaltet und eine Eingrinung
erreicht. Durch die Flache fUr MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft erfolgt auBerdem eine visuelle Abschirmung gegenuber dem westlich be-
nachbaren Gewerbegebiet.

Mit der offentlichen Grinflache mit Zweckbestimmung "Parkaniage” bleiben die hier vorhandenen
Blickbeziehungen zum Kreidesee erhalten. Die Erebbarkeit des Gewdssers und der landschafili-
chen Situation soll durch parkdhnliche Mdblierungen sowie die Anlage einer Wegefldche zudem
verbessert werden.

Schutzgut Mensch und sonstige Sachguter

Durch die im Plangebiet vorgesehenen SchallschutzmaBnahmen kénnen gesunde Wohn- und
Arbeitsverhdltnisse gewahrt werden. Negative Auswirkungen der Hochspannungsfreileitung sind
nicht zu erwarten, da die geplante Wohnbebauung einen Abstand von mind. 25,00 m zur
Stromfreileitung einhdlt. Beeintrdchtigungen des Schutzgutes Mensch sind daher nicht zu erwar-
fen.

Bau- und Bodendenkmale werden durch die Planung nicht betroffen.

Schutzgut Fiiche
Die im Plangebiet liegenden Fldchen sind Uberwiegend unbelbaut. Befestigte Fidchen sind aller-

dings im Bereich der StraBen und des Mast-Standortes vorhanden.

Da aufgrund des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am
Kreidesee" der Stadt Hemmoor im Uberwiegenden Teil des Plangebietes bereits eine bauliche
Entwicklung zuldssig ist, sind die Eingriffe in das Schutzgut Fidche als weniger erheblich einzustufen.

Wechselwirkungen
Eine Verstarkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstarkende Wech-
selwirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten.

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

In der Umgebung des Plangebietes sind keine Vorhaben oder Planungen bekannt, durch die es
zu einer Kumulation von Umweltauswirkungen mit den Auswirkungen der hier in Rede stehenden
Planung kommen konnte.

Anfdalligkeit des Vorhabens fiir schwere Unfélle und Katastrophen
Der Stadt Hemmoor liegen keine Hinweise auf eine besondere Anfdlligkeit des Vorhabens fur
schwere Unfdlle oder Katastrophen vor. Die Standsicherheit der Kreideseelbdschung ist Uber die fur
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die Planung erstellten Standsicherheitsberechnungen (BGW Geotechnik GmbH, 02.2021) nach-
gewiesen worden.

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich durch die angestrebte stGdtelbauliche Entwicklung
Eingriffe in die Schutzguter Arten und Lebensgemeinschaften und Boden sowie das Land-
schafts- und Orsbild ergeben werden. Erhebliche Beeintrdchtigungen der Schutzguter Klima/
Luft sowie Wasser sind planungsbedingt nicht zu erwarten. Negative Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch kdnnen durch die vorgesehenen SchallschutzmaBnahmen vermieden wer-
den.

8.6 Geprifte Planungsvarianten
Im Rahmen der vorliegenden Planung sind folgende Planungsvarianten geprift worden:

e Auf eine direkte Anbindung einzelner Baugrundsticke Uber die Elsa-Brandstrém-StraBe ist
verzichtet worden, um Gefahrensituationen im Bereich der &ffentlichen StraBe durch ein- und
ausfahrende Kraftfahrzeuge zu vermeiden.

¢ Die Anlage eines Larmschutzwalles entlang der Elsa-Brandstrom-StraBe ist aufgrund der festge-
setzten SchallschutzmmalRnahmen im Bereich des allgemeinen Wohngebietes nicht erforderlich.

e Die Gebdaudehdhe und die Geschossigkeit sind im Ubergang zum Kreidesee erheblich redu-
zZiert worden, um ein Heranrlcken héherer mehrgeschossiger Gebdude an den Bdschungsbe-
reich und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild zu vermei-
den.

¢ Die im 6stlichen Teil des Plangebietes liegende Grunfldche wurde in den Geltungsbereich ein-
bezogen, um hier Aufenthalts- und Freiraumqualitaten entwickeln zu konnen.

8.7 Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Beeintrchtigun-
gen von Natur und Landschaft

Nachfolgend werden unter Berdcksichtigung der zu erwartenden Umweltauswirkungen der Plo-
nung Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung der Beeintrchtigungen von Natur und
Landschaft beschrieben:

e Erhalt straBenbegleitender Grunfldchen - Ziel: Entwicklung von Freiraum- und Aufenthaltsquali-
tat sowie Durchgriunung des Siedlungsbereiches, Schaffung von Habitatstrukturen und Le-
bensgrundiagen fur heimische Tier- und Pflanzenarten

e Pflanzung von Laubbaum- und Obstbdumen auf den privaten Baugrundstlcken - Ziel: Durch-
grunung des Baugebietes und Gestaltung des Ortsbildes und Forderung der Strukturvielfalt und
Eigenart im Plangebiet; Obst- und Laubbdume bieten dabei auch heimischen Tierarten - in-
sbesondere Végel und Insekten — diverse Lebensgrundiagen (z. B. Nahrungsquellen, Sing- und
Ansitzwarten)

o Staffelung der Geschossigkeit und der Gebdudehdhe von Siden in Richtung des Kreidesees -
Ziel: Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Landschafts- und Orisbild

e Vermeidung der Anlage von Schottergarten/ -fldichen auf den privaten Grundsticken - Ziel:
Verminderung von Flachen, die keine Lebensraumfunktionen fur heimische Tier- und Pflanzen-
arfen aufweisen

e Versickerung des anfallenden Oberfléchenwassers auBerhallb des Plangebietes - Ziel: Siche-
rung der Grundwasserneubildung, Vermeidungsvorkehrung fur das Schutzgutes Wasser, Ver-
meidung von Auswirkungen auf die Kreideseebdschung

e Begrinung von Dachem bei Haupt- und Nebengebduden und/oder Nutzung der Solarenergie
- Ziel: Verbesserung des Kleinklimas, Minderung kimatisch nachteiliger Effekte von Baukorpern,
Schaffung von Lebensgrundiagen fur heimische Tier- und Pflanzenarten, Reduzierung des
Oberfldchenwasserabflusses
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e Begrenzung der Uberschreitungsmaoglichkeiten der Grundflédchenzahl — Ziel: Verringerung des
Versiegelungsgrades und Reduzierung des Oberfldchenwasserabflusses, Vermeidung von Be-
einfrachtigungen des Bodens und des Schutzgutes Wasser

e Festsetzung von FlGchen zum Anpflanzen von B&umen, Strduchemn und sonstigen Bepflan-
zungen am nérdlichen und sudlichen Rand des Plangebietes - Ziel: Ors- und landschafts-
bildtypische Eingrinung des Plangebietes durch Heckenstrukturen, Schaffung von Lebens-
raumen fur heimische Tier- und Pflanzenarten

e Festsetzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schufz, zur Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft - Ziel: Erhalt der vornandenen Verwallung und ergdnzende Anlage von Ge-
holzstrukturen zur randlichen Eingrinung und visuellen Abschirmung gegentber dem Ge-
werbegebiet

e Erhalt von Einzelb&umen - Ziel: Vermeidungsvorkehrung flUr das Schufzgut Arten und Le-
bensgemeinschaften sowie das Orts- und Landschaftsbild

e Anlage einer offentlichen Grunfldche im Osten des Plangebietes - Ziel: Forderung der Frei-
raum- und Aufenthaltsqualitét, Verbesserung der Erlebbarkeit des Kreidesees

e Festlegung von SchallschutzmaBnahmen- Ziel: Gewdhrleistung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhditnisse, Vermeidungsvorkehrung fur das Schutzgut Mensch

e Beachtung arenschutzrechtliche Belange - Ziel: Vermeidung von Beeinfrdchtigungen ge-
schutzter Tier- und Pflanzenarten

Zum Schutz des Bodens wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass gemdB § 7 Bundes-
Bodenschutzgesetz der GrundstUckseigentimer oder derjenige, der Verichtungen auf dem
Grundstuck durchfihrt oder durchfUhren 1Gsst, die zu Ver&nderungen der Bodenbeschaffenheit
fUhren kdnnen, verpflichtet ist, Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenverdnderungen
zu treffen, die durch die Nutzung auf dem Grundstuck oder in dessen Einwirkungsbereich hervor-
gerufen werden kénnen.

8.8 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Ausgehend von der sté@dtebaulichen Konzeption, dem vorhandenen Zustand von Natur und
Landschaft einschl. der Beeintrdchtigungen, den Eingriffsfolgen sowie den MaBnahmen zur
Vermeidung und Verminderung wird nachfolgend die Ausgleichbarkeit der Eingriffsfolgen auf-
gezeigt.

Die Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Beurteilung der Kompensations-
maRnahmen erfolgt im Rahmen einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung anhand des Bewertungs-
maRstabes des "Osnabricker Modells 2016".

Biotopbestand FiGche (ha) x Wert (WE) Summe (WE)
Infensivgrinland (GIT) 1,607 x 1,30 2,089
Infensivgrinland mit Tendenz zu arlenarmen Exten- 1,200 x 1,50 1,800
sivgranland (GIT/ GET)

sonstige Grunanloge/ Gehdlz des Siedlungsberei- 0,145x 1,00 0,145
ches (PZ/ HE)

Verwallung, Baustelle, Bodenablagerung, Offen- 0,243 x 1,00 0,243
boden, Mastanlage (O

halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Stan- 0,087 x 1,30 0,113
dorte (UHM) am Boschungsrand

halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Stan- 0,155x 1,40 0,217
dorte mit Baumbestand (UHM/ HB)

befestigter FUR- und Radweg (OVW) 0,155 x 0,00 0,000
StraBenverkehrsflache (OVS) 0,107 x 0,00 0,000
| Eingriffsfidchenwert 4,607

WE = Werteinheit
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Planung Fi&che (ha) x Wert (WE) Summe (WE)
adligemeines Wohngebiet (OEL), bebaute FliGchen 1,042 x0,01 0,104

bei einer GRZ gesamt von 0,52, Dachbegrinung
bei Haupt- und Nebengebduden und/oder Solar-

energie

allgemeines Wohngebiet (OEL), Hausgérten 0,705 x 1,00 0,705
gemeinschafiliche Stellplatz-, Garagen/ Carport- 0,157 x 0,01 0,012
anlage

StraBenverkehrsflichen 0,314 x0,00 0,000
sonstige Grunanloge/ Gehdlz des Siedlungsberei- 0,134 x 1,00 0,134
ches (PZ/ HE)

Anlage von naturraumtypischen Heckenstrukturen 0,257 x 1,10 0,283

(private FlGche far das Anpflanzen von B&Gumen
und Strduchem)

Flache fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege u. 0,329x 1,30 0,428
zur Entwicklung von Natur u. Landschaft - Erhalt
der Verwallungen, Initialpflanzung und natumnahe
Entwicklung von Gehdlzstrukturen, natumahe

Regenruckhaltung

befestigter FUR- und Radweg 0,310x0,00 0,000
private GFL-Fli&che (Grundstuckszufahrt) 0,018 x 0,00 0,000
sonstige Grinanlage mit parkdhnlicher Mdblierung 0,433 x0,90 0,389
und Weg, Fldchen moglichst naturnah

Kompensationsfldchenwert 2,055

WE = Werteinheit

Bilanzierung

Eingriffsfldchenwert 4,607
- Kompensationsfldchenwert - 2,065
Summe (Defizit gesamter B-Plan) 2,552

WE = Werteinheit

Durch die geplanten Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich
kébnnen die planungsbedingten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild inner-
halb des Plangebietes nicht vollstandig vermieden oder kompensiert werden. Insofermn verbleiot
ein Kompensationsdefizit von 2,552 Werteinheiten (WE), fur das externe Ausgleichsmalnahmen
bereitgestellt werden.

Externe AusgleichsmaBnahmen
FUr den erforderlichen externen Ausgleich stehen die im Rahmen des rechtsverbindlichen Be-

bauungsplanes Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am Kreidesee" festgelegten Kompensations-
fldchen mit einer FiGche von ca. 4,400 ha weiterhin zur Verfigung. Dabei handelt es sich zum
einen um zwei Fldchen, die ndrdlich des Plangebietes liegen und Teilbereiche des Flurstucks
89/10, Flur 5 der Gemarkung Warstade umfassen, und zum anderen um eine Fldche nérdiich
des Tonsees , die ca. 950 m vom Plangebiet entfernt im Bereich des Flurstucks 148/34 liegt.
Insgesamt k&nnen durch Pflege- und EntwicklungsmaBnahmen (Sicherung und sukzessive Entwick-
lung von Ruderalfluren, Erhalt vorhandener Gehdlzstrukturen) im Bereich des Ausgleichsfldchen
1,760 Werteinheiten bereitgestellt werden.

Die auf privaten FlGchen liegenden externen KompensationssaBnahmen werden Uber die Ein-
fragung von Kompensationstbaulasten rechilich gesichert.
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Bilanzierung

bestehendes Kompensationsdefizit 2,552 WE
- Aufwertung externe Ausgleichsflochen - 1,760 WE
Summe (verbleibendes Defizit) 0,792 WE

WE = Werteinheit

Das weiterhin verbleioende Kompensationsdefizit von 0,792 Wereinheiten wird im Bereich des
Kompensationsfldchenpools "Westersoder Moor" der Stadt Hemmoor ausgeglichen. Der Kompen-
sationsfldchenpool liegt nordwestlich des Stadtteiles Westersode und ist rund 3,15 km vom Plan-
gebiet entfernt. Die Fldchen des Kompensationsfldchenpools sind im wirksamen Fldchennut-
zungsplan der Samtgemeinde Hemmoor bereits als Fiadchen fir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen worden.

Der Fldchenpool dient als Ausgleichs- bbzw. Ersatzfldche fUr Eingriffe in die Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, die an anderer Stelle im Stadtgebiet vorgesehen sind.
Insgesamt stehen im Bereich des FlGchenpools "Westersoder Moor" rund 20,945 Werteinheiten als
Kompensationspotenzial zur Verflgung. Die FiGchen des Kompensationsfldchenpools stehen im
Eigentum der Stadt Hemmoor.
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R&umliche Lage des Plangebietes sowie des Kompensationsfldchenpools "Westersoder Moor"
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Ubersichtskarte mit Darstellung der Abgrenzung des Kompensationsfléichenpools
"Westersoder Moor" der Stadt Hemmoor

Von den im Bereich des Kompensationsfldchenpools verflglbaren 20,945 Werteinheiten ist bislang
ein Anteil von 8,792 Werteinheiten durch andere kompensationspflichtige Planungen der Kommu-
ne in Anspruch genommen worden, so dass weiterhin ca. 12,1563 Werteinheiten zur Verfugung
stehen.

Das noch verbliebene planungsbedingte Kompensationsdefizit von 0,792 Werteinheiten kann
daher Uber den Fldchenpool "Westersoder Moor" vollstandig ausgeglichen werden. Die im FI&-
chenpool weiterhin verfugbaren Werteinheiten kdnnen fUr anderweitige Planungen genutzt wer-
den. Sofern die Stadt Hemmoor kunftig fUr andere Bauleitplanungen Flidchen oder Wertpunkte des
Kompensationsfldchenpools "Westersoder Moor' beansprucht, wird im Rahmen der jeweiligen
Planungen dann die Belegung des Fldchenpools aktualisiert und entsprechend dargelegt.
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8.9 Geplante MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen der
Durchfihrung des Bauleitplans auf die Umwelt

Fur die Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen bei der Durchfihrung der Planung
sollten folgende MaBnahmen seitens der Stadt Hemmoor ergriffen werden:

e Prifung, ob die auf den privaten Grundsticksfldchen vorgesehenen PflanzmaBnahmen
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes durchgefuhrt werden

e Kontrolle der Umsetzung der extemen AusgleichsmalBnahmen

8.10 Zusammenfassung

Mit der Bauleitplanung mdchte die Stadt Hemmoor die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur
die Entwicklung eines attraktiven, noch stadtzentrumsnahen Wohngebietes in der landschaftlich
sehr reizvollen Lage am Kreidesee schaffen. Durch die angestrebte stGafebauliche Entwicklung
werden sich Eingriffe in die Schutzguter Arten und Lebensgemeinschaften und Boden sowie das
Landschafts- und Ortsbild ergeben. Erhebliche Beeintrdchtigungen der Schutzguter Klima/ Luft
sowie Wasser sind planungsibedingt nicht zu erwarten. Negative Auswirkungen auf das Schutzgut
Mensch kénnen durch die vorgesehenen SchallschutzmnaBnahmen vermieden werden. Mit der
Umsetzung der im Plangebiet vorgesehenen Vermeidungs- und VerminderungsmalBnahmen
sowie der Gestaltung des Ortsbildes kdnnen planungsbedingte Eingriffe vermieden oder ver-
mindert werden. Der Ausgleich der verbleibenden planungsbedingten Eingriffsfolgen erfolgt
Uber extermne AusgleichsmaBnahmen.

9. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BETRACHTUNG

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prifung sind die gemeinschaftsrechtlich geschitzten
Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie europdische Vogelarten i.S. Art. T der Vogelschutzrichtlinie
(VRL). Diese Arten stehen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG unter besonderem Schutz; es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonaers geschiiizien Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verler-
zen oder zu foten oaer ihre Entwickiungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschddigen
oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzien Arfen und der europdischen Vogelarten wdhrend der
Fortofianzung-, Auizucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren;
eine erhebliche Storung liegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhalfungszustand der lokalen
Populatfion einer Art verschiechiert,

3. Foroflanzungs- oder Ruhesidiffen der wild lebenden Tiere der besonders geschiizien Arfen aus
der Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu zerstoren,

4. wild lebenae Pfianzen der besonders geschliizien Arten oder ihre Entwickiungsformen aus aer
Natur zu enfinehmen, sie oder ihre Stanaorte zu beschddigen oder zu zerstoren (Zugrifisverbore). "

GemadRl § 44 Absatz 5 Satz 2 BNatSchG liegt ein Versto® gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG (Verbot der Beeintrdchtigung von Fortpflanzungs-und Ruhestatten) und im Hinblick auf
damit verbundene unvermeidbare Beeintrachtigungen wild lebbender Tiere auch gegen das Ver-
bot des Absatzes 1 Nr. 1 (Tétungsverbot) nicht vor, soweit die dkologische Funkfion der von dem
Eingriff betroffenen Fortpflanzungs-und Ruhestéatten im r&umlichen Zusammenhang weiterhin erflllt
wird. Gleiches gilt fUr Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie
92/43/EWG aufgefuhrien Arten.

Die artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgt auf der Grundiage der im Plangebiet durchgefuhr-
ten Biotoptypenkartierung.

PLANUNGSBURO DORR GBR - ARCHITEKTUR * STADTEBAU * OKOLOGIE 32



STADT HEMMOOR BEBAUUNGSPLAN NR. H 84 ,KREIDESEEBLICK"

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick' der Stadt Hemmoor sind im
Rahmen der Biotopkartierung keine besonders oder streng geschutzten Pflanzenarten festgestellt
worden, so dass planungsbedingt weder eine Schadigung noch eine Zerstérung dieser Pflanzen
und ihrer Standorte zu erwarten ist. Artenschufzrechtliche Verbotstatbestdnde werden somit nicht
ausgeldst,

FUr dos Plangebiet liegen keine Hinweise hinsichtlich des Vorkommens gefGhrdeter oder beson-
ders geschutzter Vogel vor. Im Plangebiet sind aufgrund Nutzungsstrukturen sowie der benach-
barten Siedlungs- und Verkehrsfldchen hauptsdchlich stérungstolerante Vogel zu erwarten. Typi-
sche Bodenbruter des Offenlandes sind aufgrund inres Meidungsverhaltens zu vertikalen Struktu-
ren (z. B. Gehdlzen, Bebauung) und der Stérungsempfindlichkeit gegenuber Bewegungen (Stro-
Renverkehr, Radfahrer, Spaziergdnger) im Bereich des Plangebietes eher unwahrscheinlich.

Die entlang der StraBen vorhandenen Baume weisen zum Teil Asthdhlen und Spalten auf, die fur
Fledermduse und Brutvdgel potenzielle Quartiere bzw. Nistmdglichkeiten darstellen kénnen.
Aufgrund der Storungen durch den Kfz-Verkehr sowie FuBganger und Radfahrer einerseits und
der geringen Hohenlage in den BGumen andererseits ist eine Nutzung durch Fledermdause und
Brutvogel jedoch eher unwahrscheinlich. Die enflang der StraBen vorhandenen Laubbdume
sind zudem als zu erhaltend festgesetzt worden, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbes-
tande mit der Planung nicht ausgelést werden. Uberdies solite zur Vermeidung von potenziellen
Konflikten eine Baufeldrdumung nur auBerhalb der Hauptbrutzeit von Vogeln (Marz bis Mitte
Juni) durchgefuhrt werden.

Ferner ist zu erwarten, dass in der Umgebung des Plangebietes LebensrGume in entsprechender
oder besser geeigneter Auspragung vorhanden sind und somit die dkologische Funktionsfahigkeit
gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG auch kunftig gewahrt wird. Insofern ist davon auszugehen, dass mit
der Umsetzung der Planung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestnde nach 44 Abs. 1
BNatSchG ausgelést werden. Dabei ist auch zu berlcksichtigen, dass innerhallb des Plangebietes
durch die Pflanzung von Laub- und Obstbdumen auf den privaten Grundsticken sowie die Anlo-
ge von Hecken- und Gehdlzstrukturen Lebensrdume fur heimische Brutvégel und Fledermduse
entstehen werden.

Es wird daher rein vorsorglich darauf hingewiesen, dass aufgrund der artenschutzrechtlichen Vor-
gaben der §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vor Beginn von BaumaBnahmen
auszuschlieen ist, dass artenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt werden und es zu verbote-
nen Handlungen gemdal § 44 Abs. 1 BNatSchG kommit. Ist nicht auszuschlieBen, dass Habitate
besonders oder streng geschuizter Arten betroffen werden, ist unverziglich die Untere Natur-
schutzbehdrde des Landkreises Cuxhaven zu informieren und das weitere Vorgehen abzustim-
men.

Unter Berucksichtigung der vorstenenden AusfUhrungen ist davon auszugehen, dass eine arten-
schutzvertragliche Umsetzung der Planung erfolgt und planungsbedingt keine Verbotstatbestande
nach § 44 BNatSchG ausgeldst werden.

10. BELANGE DER DENKMALPFLEGE

Baudenkmale
Alle im Plangebiet und der ndheren Umgebung ggf. befindlichen baulichen Anlagen stehen
nicht unter Denkmalschutz gemdaB dem Niederséchsischen Denkmalschutzgesetz (NDSchG).

Bodendenkmalpflege
Zur Berucksichtigung der Belange der Bodendenkmalpflege wird nachfolgender Hinweis auf die

Planzeichnung aufgebracht:
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Sollten bei den geplanten Bau- u. Erdarbeiten ur- o. fruhgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u. a. sein:
TongeféRscherben, Holzkohlesammiungen, Schlacken sowie auffdlige Bodenverfarbungen und Steinkon-
zenfrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des
Niedersdchsischen Denkmalschutzgesetztes (NDSchG) meldepflichtig und mussen der Archdologischen
Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven unverzlglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der
Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde u. Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum
Ablauf v. 4 Werktagen nach der Anzeige unverdndert zu lassen, bzw. fUr ihren Schutz ist Sorge zu tragen.

11. BELANGE DER LANDWIRTSCHAFT

Eine Forfsetzung der landwirtschaftichen Nutzung im Plangebiet ist nicht mehr vorgesehen. Die
Hergalbe der landwirtschafflich genutzten FiGchen erfolgt auf Freiwiligkeit. Im Plangebiet sowie in
einem Umkreis von 600 m befinden sich keine landwirschaftlichen Betriebe.

Vorsorglich wird jedoch darauf hingewiesen, dass mdgliche landwirtschaftiche Immissionen, aus-
gehend von der ordnungsgemdalen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfldchen in der
Umgebung und der Nutzung der ErschlieBungsaniagen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge an-
gesichts der raumlichen Lage angrenzend an einen landwirtschafflich genutzten Bereich im Be-
reich des geplanten Wohngebietes zu tolerieren sind.

BezUglich derin § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB genannten Belange (Bodenschutzklausel und der
Umwidmungsspernklausel) wird auf Kapitel 2 "Planungsrechtiiche Rahmenbedingungen" der Be-
grundung verwiesen.

Da im Uberwiegenden Bereich des Plangebietes aufgrund des rechtsverbindlichen Belbbauungs-
plan Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am Kreidesee" bereits eine bauliche Entwicklung zuldssig
ist, erfolgt planungsbedingt keine weitere Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fidchen far das
geplante Wohngebiet. Der Bereich der offentlichen Grunfldche mit Zweckbestimmung "Parkan-
lage" ist aufgrund seiner geringen FlachengroRe und dem Zuschnitt der Fldche fur die Landwirt-
schaft nur von untergeordneter Bedeutung.

Die gesetzlich vorgeschriebene Eingriffskompensation erfolgt Uberwiegend auf nicht landwirt-
schafflich genutzten FlGchen, so dass die Verwendung landwirtschaftlicher Fldchen auf das
notwendige Minimum begrenzt wird. Im Bereich des Kompensationsflachenpools "Westersoder
Moor" kdnnen Uberdies Pflege- und Entwicklungsmalnahmen durch die Landwirtschaft erbracht
werden, so dass die Fldchen nicht vollstandig der landwirtschaftlichen Nufzung entzogen wer-
den.

Die ErschlieBung der angrenzenden landwirtschaftichen Nutzfldchen ist auch weiterhin uneinge-
schrankt Uber die offentlichen StraBen sowie die Wirtlschaftswege gewdhrleistet,

12. BELANGE DER WASSERWIRTSCHAFT

Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Unterhaltungsveroandes Nr. 20 Untere Oste. Der
Kreidesee ist als stehendes Gewdasser lIl. Ordnung eingestuft.

Laut § 61 Abs. 1 BNafSchG durfen an Gewdsser von mehr als 1 Hektar im Abstand bis 50,00 m
von der Uferlinie keine baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich verdndert werden. Diese
Vorgaben werden im Rahmen der Planung beachtet, da die Baufldchen des Plangebiet von
der Uferlinie des Kreidesees mind. 50,00 m entfemnt liegen. Die im Bereich der &ffentlichen
Grunflache mit Zweckbestimmung "Parkanlage" zuléssige Wegverbindung und die parkdhnli-
chen Mdblierungen werden so konzipiert, dass sie mdglichst auBerhallb der 50m- Abstandzone
liegen werden.
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13. ALTABLAGERUNG UND ALTSTANDORTE

Der Stadt Hemmoor sind fur den Bereich des Plangebietes keine Altablagerungen und Altstandorte
bekannt. Soliten bei Bau- und ErschlieBungsmalnahmen Hinweise auf schadliche Bodenverdnde-
rungen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gefunden werden, ist unverziglich
der Landkreis Cuxhaven als untere Bodenschutzbehdrde zu informieren.

14. VER- UND ENTSORGUNG, BAUGRUND

Energleversorgung
Die Energieversorgung des Plangebietes wird Uber den Anschluss an das Strom- und Gasnetz si-

chergestellt. Zur Versorgung des Wohngebietes werden im Bereich der &offentlichen Verkehrsfld-
chen entsprechende Strom- und Gasleitungen verlegt. Trdger der Energieversorgung ist die EWE
Netz GmbH.

Im Bereich des Plangebietes befinden sich nach der Leitungsauskunft der EWE Netz GmbH (2021)
Versorgungsleitungen fur Strom und Gas. Dabei verlaufen unmitteloar nérdiich der Elso-
Brandstrdm-StraRe unterirdische Stromleitungen des Versorgungsunternehmens, wdahrend im Wes-
ten der Parzelle der HerlichkeitstraBe sowohl Gas- als auch Stromleitungen vorhanden sind. Die
Versorgungsleitungen befinden sich dabei im Bereich des festgesetzten FuB- und Radweges sowie
im StraBenseitenraum der HerrlichkeitsstroBe.

Die im Sudwesten des Plangebiets verlaufende 110 kV-Hochspannungsleitung ist als oberirdische
Hauptversorgungsleitung zeichnerisch festgesetzt. Zur Trassenmitte halten die Uberbaubaren FIG-
chen des allgemeinen Wohngebietes einen Abstand von mind. 25,00 m ein.

Des Weiteren ist ein am Rand des Plangebietes ein 3,00 m breites Leitungsrecht zugunsten des
Windparks Osten-lsensee eingetragen worden, um die vertraglich vereinbarte Leitungstrasse zum
Umspannwerk abzusichern.

Im Raohmen von BaumaBnahmen ist sicherzustellen, dass vorhandene Versorgungsleitungen
(Strom, Gas) nicht beeintrachtigt oder beschadigt werden. In diesem Zusammenhang wird darauf
hingewiesen, dass die flr die Versorgung des Baugebietes notwendigen Versorgungsleitungen
unter Berlcksichtigung der maRgeblichen technischen Vorschriffen bzw. Regelwerke und in Ab-
stimmung mit dem Versorgungstréger zu errichten sind. Grundlage fur die Leitungstrasse ist die DIN
1998 Unterbringung von Leitungen und Anlagen in &ffentlichen FiGchen®. Die Leitungstrasse ist so
zu planen, dass die geforderten Mindestabstdnde gemdR den VDE- und DVGW-Regelwerken
eingehalten werden. Gleiches gilt fir die Anderung oder die Anpassung der Anlagen. Die not-
wendige Breite der Trassenkorridore fur die Versorgungsleiftungen wird in der nachfolgenden Er-
schlieBungsausbauplanung nach den derzeit guitigen Rechtsvorschriften festgelegt. Der Beginn
und der Ablauf der Bau- und ErschlieBungsmalRnahmen sollten rechtzeitig mit den Versorgungs-
frdgemn und den Planungsbeteiligten abgestimmt werden.

Dardber hinaus sind Oberflachenbefestigungen im Bereich von Versorgungsleitungen so zu planen
und auszuflhren, dass die Herstellung von HausanschlUssen, Stérungsbeseitigungen, Rohrnetzkon-
frollen usw. problemlos maoglich sind. Eine eventuelle Bepflanzung solite nur mit flachwurzelnden
Gehdlzen ausgeflhrt werden, um eine Beschadigung der Versorgungsleitungen auszuschlieen.

Telekommunikation
Die fernmeldetechnische Versorgung des Planbereiches wird Uber die Deutsche Telekom Technik
GmbH und die EWE Netz GmbH sichergestellt,

Zur Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur ist die Verlegung neuer Tele-
kommunikationsleitungen erforderlich. FUr den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunika-
fionsnetzes sowie zur Koordination mit dem StraRenbbau sowie den BaumaBnahmen der anderen
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Versorgungstrager, solifen die ErschlieBungsmaBnahmen fruhzeitig mit der Deutsche Telekom
Technik GmbH und der EWE Netz GmibH abgestimmt werden.

Im Bereich der StraBenverkehrsparzelle der Elsa-Brondstrdom-StraBe verlaufen nach der Leitungs-
netz-Auskunft der EWE Netz GmbH (2021) mehrere Telekommunikationsleitungen. Darlber hinaus
konnen sich im Bereich des Plangebietes auch Telekommmunikationsleitungen anderer Anbieter
befinden. Die Lage der Leitungstrassen ist den Bestandsplénen der zustdndigen Versorgungsunter-
nehmen zu entnehmen ist und vor Baulbeginn vor Ort zu erkunden. Im Rahmen von BaumalBnah-
men ist sicherzustellen, dass ggf. vorhandene Telekormmunikationsleitungen nicht beeintrachtigt
oder beschadigt werden. Die Kalbelschutzanweisungen der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Gleiches gilt fir die Anderung der Versorgungsanlagen.

Bei privaten BaumaBnahmen sind fur die Anlage oder Ergdnzung von Telekommunikationsleitun-
gen auf den privaten Grundstlcken entsprechende Anfrge an der Versorgungstrager oder An-
bieter zu stellen.

Bei Baumpflanzungen sollte das "Merkblatt Uber Baumnstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsanlagen" (FGSV, Ausgabe 201 3) beachtet werden.

Trink- und L&schwasserversorgung
Die Trinkwasserversorgung wird durch den Anschluss des Plangebietes an das vorhandene Trink-

wasserleitungsnetz gewahrleistet. Im Bereich des Wohngebietes erfolgt ein entsprechender Aus-
bau der Wasserversorgungsleitungen. Trager der Trinkwasserversorgung ist der Wasserverband
Wingst.

Far die Loschwasserversorgung sind im Plangebiet entsprechende Loschwasserentnahmestellen
(Unterflurhydranten) zu installieren. Die genauen Standorte sowie die notwendigen Entnahmekapa-
zitéten sind mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Wasserverband Wingst abzustimmen.

Oberfldchenwasserbewirtschaftung

Das im Bereich der neu entstehenden Erschlieungsaniagen und der privaten Grundstucksfléchen
anfallende Oberfldchenwasser wird Uber eine im Plangebiet neu zu errichtende Regenwasserka-
nalisation gesammelt und Uber eine im Westen des Plangebietes verlaufende Regenwasserleitung
in ein nérdlich der HerrlichkeitsstraBe, im Bereich des Flurstlcks 40/15, Flur 6 der Gemarkung War-
stade, existierenden Becken abgeleitet und dort zur Versickerung gelbracht. Um eine UbermdRige
Belastung der Regenwasserleitung zu vermeiden, kann im Plangebiet im Bereich der Flachen fur
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft eine naturnahe
Regenruckhaltung als Retentionsraum angelegt werden.

Die Ableitung des im Bereich der Elsa-Brandstrdm-StraRe und der Herrlichkeitstrale anfallenden
Oberfléchenwassers erfolgt wie bisher durch Ableitung in den StraBenseitenraum.

Die fur die Oberflachenwasserbewirtschaftung ggf. erforderlichen Antrége auf Einleitungserlautonis-
se sind mit der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises abzustimmen und dort zu stellen.

Abwasserentsorgung

Die Entsorgung des anfallenden Abwassers erfolgt Uber eine éffentliche Schmutzwasserkanalisati-
on mit Anschluss an die Kiéranlage der Samtgemeinde Hemmoor. FUr die Abwasserentsorgung ist
dabei innerhalb des Plangebietes die Verlegung von Schmutzwasserleitungen im Bereich der neu
zu errichtenden offentlichen Verkehrsflachen erforderlich.

Abfallentsorgung
Die Abfallentsorgung fallt in den Zustandigkeitsbereich des Landkreises Cuxhaven und wird durch
diesen bzw. dessen Auffragnehmern sichergestellt.

PLANUNGSBURO DORR GBR - ARCHITEKTUR * STADTEBAU * OKOLOGIE 36



STADT HEMMOOR BEBAUUNGSPLAN NR. H 84 ,KREIDESEEBLICK"

Baugrund
Nach Angaben des Landesamtes flr Bergbau, Energie und Geologie (NIBIS-Kartenserver 2021)

stehen im Untergrund des Plangebietes 16slichen Gesteine (z. B. Kalkstein, Salz, Gips) in so groler
Tiefe an, dass keine Erdfallgefahr besteht. Bei Bauvorhaben kann daher auf konstruktive Siche-
rungsmaRnahmen bezuglich der Erdfaligeféhrdung verzichtet werden.

Im zentralen Teil des Plangebietes kann aufgrund der Daten des NIBIS-Kartenservers (LBEG 2021)
Baugrund mit unterschiedlichen Setzungsempfindlichkeiten anstehen. Daher ist es zu empfehlen,
bei Bauvorhaben die griundungstechnischen Erfordernisse im Rahmen einer Baugrunduntersu-
chung zu prifen und festzulegen. Fur die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die all-
gemeinen Vorgaben der hierfUr rechtsgultigen DIN-Normen zu beachten. Vorabinformationen
zum Baugrund kénnen dem Internet-Kartenserver des LBEG entnommen werden.

15. BODENORDNUNG

Bodenordnerische MaBnahmen sind zur Realisierung dieses Bebauungsplanes nicht erforderlich.

16. VERFAHREN

Der Rat der Stadt Hermnmoor hat in seiner Sitzung am ... den Aufstellungstbeschluss gem. § 2
Abs. 1 BauGB fUr den Bebauungsplan Nr. H 84 "Kreideseeblick" gefasst.

Des Weiteren hat der Rat der Stadt Hemmoor in seiner Sitzung am ..., beschlossen, den
Entwurf der Planzeichnung und der Begrindung des Bebauungsplanes Nr. H 84 gemd § 3 Abs. 2
BauGB offentlich auszulegen. Fur den Bebauungsplan Nr. H 84 "Kreideseeblick" der Stadt Hem-
moor ist die offentliche Auslegung gemdB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........c..... bis
......................... durchgefuhrt worden. Die Trager offentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 1 und
Abs. 2 BauGB beteiligt worden.

Der Rat der Stadt Hemmoor hat den Bebauungsplan Nr. H 84 "Kreideseeblick" nach Prifung der
Stellungnahmen in seiner Sitzung amM ..o, als Satzung beschlossen.

Hemmoor, den ....ooovvviiinnnnn,

BUrgermeister Stadtdirektor

erarbeitet durch: . "
PLANUNGSBURO DORR
ARCHITEKTUR * STADTEBAU ¢ OKOLOGIE
AM HEUBERG 22 ¢ 21755 HECHTHAUSEN
TEL. 04774- 991153 » FAX 04774- 991154

Hechthausen, den ..................
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17. ANHANG

Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. H 84 Kreideseeblick®, Hemmoor (Auszug)

Planzeichenerklarung

Textliche Festsetzungen, Hinweise und Nachrichtliche Uboemahmen

Kompensationsfl&chenpool "Westersoder Moor" der Stadt Hemmoor - Pflege- und Entwick-

lungskonzept (05.2004)

e Schalltechnische Untersuchung im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes nordlich
der Elsa-Brandstrom-Strale in 21745 Hemmoor - TED GmbH, Bremerhaven 03.2021

e BV Kreideseeblick, Hemmoor - Gutachten Uber die Ergebnisse von Standsicherheitsberech-

nungen - BGW Geotechnik GmbH, Hohenlockstedt 02.2021
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PLANZEICHEN
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

WA 1.1.2.  Aligemeine Wohngebiete (WA 1, 2 und 3)
(§ 4 BauNVO)

2. Maf der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)
0,40 25.  Grundflachenzahl

I, lbzw. [l 2.7.  Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmaf

GH=8,50m, 2.8. Gebaudehshe, als Hochstmal
10,00 bzw. 11,50m

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
A 3.1.1. nur Einzelh&user zuldssig
@ 3.1.4. nur Einzel- und Doppelhduser zulassig

SrE——— 3D Baugrenze

6. Verkehrsflachen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

6.1. Offentliche StraRenverkehrsflachen

6.3. Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung Rad- und FuBweg

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

———— oberirdisch (Hochspannungsleitung)

9. Grinflachen (§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

StralRenbegleitgriin
Parkanlage

13. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14 BauGB)

9. Offentliche Griinflachen - Zweckbestimmungen:

13.1.  Umgrenzung von Flachen fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB)

0000 (e
© g 13.2.1. Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
e 3 Bepflanzungen
o (§ 9 Abs.1 Nr.25a Abs.6 und Abs.6 BauGB)
000000
. Erhaltung: Baume

15. Sonstige Planzeichen

15.3.  Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Gemeinschafts-Stellplatze,
Gst./ Gemeinschafts-Carports und Gemeinschaftsanlagen
GCp. (§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

‘_LE,_D_%F_ELDD_ 15.5. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen zugunsten der Anlieger

(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

————— 15.5. Mit Leitungsrechten zu belastende Fldchen zugunsten des Windparks Osten Isensee
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

15.8. Umgrenzung von Fldchen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.6 BauGB)

15.13. Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. H 84
(§ 9 Abs.7 BauGB)

-+—e—e—e—o— 1514 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

5 Absténde in Metern



Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109-1

DIN 4109-2:2018
N DIN 4109-1
Larmpegelbereiche
I -55dB(A)
Il 56-60 dB(A)
111 61-65 dB(A)
IV 66-70 dB(A)
v 71-75dB(A)
| VI 76-80 dB(A)
B v >80dB(A)
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des fesigesefzten allgemeinen Wohngebietes (WA) werden nachfolgend aufgefihrte Nutzungen gemdB § 1 Abs. 6 BQuNVO i. V. m. § 4 Abs. 3 Nr. 4
und 5 BAuNVQO ausgeschlossen:

- Garfenbaubetiebe

- Tankstellen

2. Die festgesetzte Grundfichenzanl (GRZ) darf durch die in § 19 Abs. 4 BauNvVO genannten Anlagen um max. 30 % Uberschitten werden.

3. In den nicht Ubembaubaren Grundstlcksfléchen sind bauliche Ankagen mit Ausnahme von Gruundstlckszufahrten und -zuwegungen, Einfiedungen, Terrassen
sowie Stelplatzen unzuldssig.

4. Bezugspunkt fur die Festsetzung der maximalen Gebdudehodhe ist die Hohenlage der Oberkante der zur ErschlieBung des Baugrundstlicks dienenden offentli-
chen ErschieBungsstraBe - gemessen mittig vor dem Grundstick.

5. Die dls zu erhaltend festgesefzten Bume sind gegen Beentrdchtigungen jeglicher Art - insoesondere wéhrend der Bauarbeiten gemag DIN 18920 - zu schit-
zen. Gehdlze sind bei Abgang durch diesebe Art zu ersetzen.

6. Auf jedem privaten Grundstick ist mindestens ein mittel- oder groBkroniger Laubbaum einer heimischen Art oder ein mittel- oder hochstdmmiger Obstbaum zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Fir die Planzung eignen sich als Laubbdume: Stiekeiche, Rotbuche, Vogelbeere, Winterlnde, Spitzahorn, Hainbuche und als
Obstbdume: Boskoop, Bremervorder Winter, Altlinder Pfannkuchen, Gute Luise, Birgermeisterbirne, Schattenmorelle und Hauszwetsche. Laub- und Cbstbdume
sind bei Abgang stetsin gleicher Art zu ersefzen. Die MaBnahmeist in der ersten Pllanzperiode nach Fertigstellung des Hauptbaukdmpers durchzufihren.

7. Im Bereich der Fidchen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Plege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind die vorandenen, mind. 2,00 m hohen
Verwallungen zu erhaften. Die Anlage eine natumahe Regennickhaliung ist zul@ssig. Auf der Fache ist eine Inifialpflanzung mit heimischen Laubb&ume und Strdu-
cher durchzufdhren, naturnah zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Fr die Planzung eignen sich als Laubbdume: Stieleiche, Rotbuche, Vogelbeere, Winterin-
de. Sandbike, Hainbuche, Wildapfel u. als Strtaucher. Hasel, Weidorn, Schiehe, Schwarzer Holunder, Hundsrose, Besenginster, Salweide und Gemeiner Schneeball.

8. Innethalb der festgesetzten privaten Fiachen fur das Anpflanzen von Baumen und Stréuchem sowie sonstigen Bepflanzung sind naturaumtypische Heckenstruk-
furen aus heimischen Gehdlzen anzulegen und dauerhaft zu ethalten. Fur die Pflanzung eignen sich Weiddom, Schiehe, Hasel, Schwarzer Holunder, Hundsrose,
Salweide und Vogelbeere. Gehdlze snd bel Abgang durch eine der vorgenannten Arten zu ersetzen. Die MaBnahme ist in der ersten Pflanzperiode nach Fertigstel-
lung des Hauptbaukompers durchzufihren. Die vorhandene Verwallung ist zu ehalten.

9. Bei Hauptgeb duden sowie Garagen und Carports sind Flachdacher sowie Dacher mit einer Dachneigung bis zu 15° zu begrinen und dauerhaft zu erhalten. Die
erforderliche Substratschicht ist mit einer Dicke von mindestens 0,10 m herzstelen.

Im Zusammenhang mit SokamMmodulen auf diesen Dachflachen kann die Begrinung

1. um den Flachenonteil reduziert werden, der von Solamnodulen Uberdeckt wird bzw.

2. volktandig entfallen, sofern die Uberdeckung der Dachfiiche durch Solarmodule mehr ak 50% betrégt.

10. Im Bereich der offentlichen Grinflache mit Zweckbestimmung "Parkanlkage" snd Wege sowie parkahnliche Méblierungen (z. B. Siizpkitze, Informationstafel,
Anlagen fUr die Natutbeobachtung) zulGssig.

11. Die gebietstypischen Orientieungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1:1987-05 fUr Gerdusche aus &ffentichem Verkehr werden durch Schallimmissionen
von Kfz auf der angrenzenden Elsa-Brandstrém-StraBe teilweise Uberschritten.

FUr das Plangebiet wurden nach DIN 4109-1:2018-1 Larmpege bereiche emittelt, aus denen sich die Anforderungen an die bewerteten Bau-Schallddmm-Make
Rw ges der AuBenbauteile schutzbedirfiger RGume in Abhangigkeit der jeweiigen Raumart ableiten. Beim Neubau oder bei baulichen Veranderungen ist die
Anforderung einzuhatten.

| Spaite 1 2
Zeile Lérmpegelbereich MaRBgeblicher Auld I
dB(A)
1 ! 55
2 i 60
3 n 65
4 1% 70
5 Vv 75
6 vi 80
v Vil > 80°
a Fiir ma3gebliche AuBRenl&rmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der
L G heiten fe .

Die Anforderung an das bewertete Bau-Schallddmm-MaR Rw ges in dB ermittelt sich wie folgt:

R'wges = La - Krouman

Ly mafBgebliche AuBenidrmpegel in dB(A)

Krouman = 25 dB fiir Bettenréume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Krouman = 30 dB fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubemachtungsraume in
Beherbergur itten, Unterri sume und Ahnliches;

Krouman = 35 dB fiir Biirordume und Ahnliches;

Mindestens einzuhalten sind:

Rwges=35dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'wges=30dB fur Aufenthaltsréume in Wohnungen, Ubernachtungsréume in
Beherbergung itten, U iume, Biirordume und
Ahnliches;

Der Nachweis Uber die Einhaftung ist nach DIN 4109-2:2018-01 Abschnitt 4.4 zu fuhren.

FUr die vom Verkehrsweg abgewandten Gebdude seiten kann der maBgeblche AuBenlé@mpegel nach DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.4.5 ohne besonderen
Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhéfen um 10 dB gemindert werden.

Es ist zu bericksichtigen, dass die fur eine ausreichende LUftung der schutzbedurftigen Réume erforderliche Einrichtung die Mindestanforderungen an die
resufierende Schallddmmung der AuBenbauteile nicht unterschreitet (schallgedé&mmite  Laftungseinric htung).



HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

1. Solten bei den geplanten Bau- u. Erdarbeifen ur- o. frihgeschichtiche Bodenfunde (das kénnen u. a. sein: TongefaBscherben, Holzkohlesammiungen, Schiacken
sowie auffélige Bodenverfaroungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, sind diese gemdaB § 14 Abs. 1 des Nieder-
sachsischen Denkmalschutzgesetztes (NDSchG) meldepflichtig und missen der Archdologischen Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven, unverziiglich angezeigt
werden. Meldepflichfig ist der Finder, der Leiter der Abeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde u. Fundstelen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4
Werktagen nach der Anzeige unveréndert zu lassen, bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu fragen.

2, Soltten bei Bau- und ErschlieBungsmaBnahmen Hinweise auf schadliche Bodenverénderungen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gefun-
den werden, ist unverziglich der Landkreis Cuxhaven als unterer Bodenschutzbehdrde zu informieren.

3. Aufgrund der artenschufzrechtichen Vorgaben der §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgeseizes (BNatSchG) ist vor Beginn der BaumaBnahmen auszuschieBen, dass
artenschutzrechfliche Bestimmungen veretzt werden und es zu verbotenen Handlungen gemdB § 44 Abs. 1 BNatSchG kommt. Ist nicht auszuschieBen, dass Habitate
besonders oder streng geschitzter Arten betroffen werden, so ist unverziglich die Untere Naturschutzbehdrde des Landkreises Cuxhaven zu informieren und das weitere
Vorgehen abzustimmen.

4, Mégiche landwirtschaftiche Immissionen, ausgehend von der ordnungsgemdBen Bewirschaftung der landwirtschaftichen Nutzfiéchen in der Umgebung sowie die
Nutzung der EschlieBungsaniagen durch landwitschaftiche Fahrzeuge sind angesichts der raumlichen Lage in einem landlich gepragten Bereich auch im Bereich
des allgemeinen Wohngebietes zu tolerieren.

5. Es wird darauf hingewiesen, dass gemdB § 9 Abs. 2 Niedersachsische Bauordnung (NBauO) die nicht Uberbauten Fidchen der Baugrundstiicke Grinflachen sein
mussen, soweit sie nicht fir eine andere zukissige Nutzung erforderich sind. Ungenutzte Pflaster- und Schotterfidchen sind somit daher unzuiéssig.

6. Die Standsicherhetsvemndilinisse der Kreideseeboschung sind laut dem Gutachten Uber die Ergebnisse der Standsicherheifsberechungen BGW Geotechnk
GmbH, Hohenlockstedt 2021) nach der gultigen Norm Eurocode EC7 austeichend und weisen auch nach Abminderung um die Teisicherheitsbeiwerte noch
Sicherheitsreserven auf. Es wird empfohlen, die im Gutachten vorgelegten Sicherhetsreserven im bauordnungsrechtiichen Verfahren nach Vorage der Bauwerks-
lasten zu verifizieren.

Eine eventuelle Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund darf nichtin Boschungsnahe erfolgen.

7. Mit Inkraftireten des Bebauungsplanes Nr. H 84 "Kreideseeblick" der Stadt Hemmoor wird der Bebauungsplan Nr. H 53 "Wochenendhausgebiet am Kreidesee"im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. H 84 unwirksam.



PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSMABNAHMEN

\ =7 Aufweitung von Graben bzw. Grippen

* An den gekennzelchneten Stellen sollen de vorhondenen
Grében (Grippen mittels Bagger auf einer Lange von ca, 40
bis 95 m aufgeweitet werden. Bei der Aufweltung Ist eine
flach genelgte, welenfOmige Ufer- bzw. Bdschungsstukiun
(BSschungsneigungen Ubewiegend 1: 4 und giéer) mit el-
ner maximalen Brette von 5,0 m (gemessen am  oberen BS-
schungsrana) zu entwickeln. Die Tiefe der Aufweitungen soll
ca. 0,50 m betragen.

x Unterbrechung der Dréinverbindungen zum Vorfluter
» Die innerthalb des Fi&chenpools existierenden Graben und
Grippen entwassem Uoer Dranagen in die offenen Vorfluter,
Um die angestrebte Wiedervemdssung der Fidiche zu errel-
chen, sol diese Entwdsserung unferbrochen werden. Daher
sind die DiGnagen bel den vorhandenen Gréibery Grippen
aufzaubaggem und die Drainrohre zu kappen. Vorhandene
Drainagerohre sind zu suchen, auf einer Lange von mindes-
tens 2,0 m auszugiaben und zu entfemen. Im Bereich der
Mdhweidennufzung Ist dabel darauf zu achien, dass ausiel- |
chende Vorwencen emalten bieioen.

iiii Anlage eines Bikenbruchwaldes

mit einzelnen lichten Bereichen und einem randlichen

Saum aus Feuchtgeblschen

FUr den Aniage des Bikenbruchwaldes sind Moorbiken zu

pflanzen, wobel mindestens zwel Lichrungsbereiche mit einer

Groke von ca. 150 bis 200 m2 von der Bepflanzung ausge-

nommen werden soltten, Fir den ca. 3,0 bis 50 m breiten,
3 mehrehigen Saum aus Feuchtgeblischen snd Gagel, ge-

| wohnliche Moosbeete und Rosmarinheide,

E Sukzession

—— —— (Gewassernandstreifen (Breite 5,0 m)
* GemdaB der Veroranung Uber de Unteihaltung und die
Schau der Gewdsser zwetfer und difter Orchung Im Landkreis
Cuxhaven vom 17.12,1979 ist enlang der Gewdsser Il und Ill.
Ordnung ein 5,0 m brelfer Gewdsserandstreifen freizutialten,
gemessen ab der Bdschungsoberkante ,

Anmanas vorthandene Graber/Grippen

Crabenvdumung
« die Rdumung der GrdberyGruppen darf nicht auf der ge-

samten Lange gleichzettig erfolgen
N, « de Réumung dar erst ab dem 01.09. des Jotves duchge-
\ flhrt werden
“ * die GraberyGrippen sind im Wechsal Uber metvera Jahre zu
raumen

Erhalt vorhandener Genhdizbesténde
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FUr den gesamten Teilbereich des Kompensafionsfla- x /

chenpools sind folgende MaBgaben zu beachten: B = ST ADT H E M M OOR

« kein Einsatz von mineralischen u. organischen Dingem SAMTGEMEINDE HEMMOOR - LANDKRES CUXHAVEN
* keine Kalkung, kein Blozideinsatz
* keine Relisfmalioration und kein Umibruch
+ keine Neuansaat, Reparatur- oder Nachsaat

_ |'* keine Drénung, keine weltergehenden Entwasserungsmao-
s nchmen

KOMPENSATIONSFLACHENPOOL

+WESTERSODER MOOR*
KARTE 2

* rach Apsprache mit der Naturschutzbehdrde des Landkrel-

ses sind Abwelcrungen bel den Pflege- und Entwickiungs- i
/ maBnohmen mbglich - : \ PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSMARNAHMEN
g - ~ WESTIEIL -
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten
des Landesamtes flr Geoinformation

und Landesvermessung Niedersachsen . M. 1:2.000

Stand: 05.2004
(a [ ) DORR - ARCHITEKTUR + STAL HIHAUSEN
LGLN OKOLOGE 21766 HEC
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UND ENTWICKLUNGSMABNAHMEN

Mahweidenpflege

Mahdfemnin ab 25, Juni

die Mahd ist vorn FiGcheninnieren nach auBen durchzufinren

das Mihgut st abzufahren

enfiang der Gidben sind mogichst 20 m bieite

Uferondsstreifen beim 1. Schrift auszusparen

anschieBende Beweidung mit Rndem: 1,5 - 2,5 GVEha

e ggl. ist im Herbst ein Plegeschnit mit Abfransport des
Mahgutes durchaufthien

* Weideaufiieb nicht vor dem 1. Mai, Weideabfrieb bis zum
10. Oktcber des Jahves

+ Beweidung mit Rindem mit 1,0 - 1.5 GVE/Ma bis zum 1. Juli

des Jahres

kein Walzen, Schieppen, Ruschen und Kkeine

BodenbearbeitungsmaBnahmen in der Zeit vom 15.03.

bis zum 1. Mahdtermin

Anlage offener WasserfiGchen

* Um auch de Entwickung aquatischer LebensrGume die
okologische Vieffalt zu ehdhen, sind an finf  Stellen im
Plangebiet 300 bis 500 m? goBe offene Wasseridchen
anzuegen. Die Wasserfidchen sind dobei so zu gestalfen,
dass gebuchtete vieigestatiige Uter- und B kiuren
und Flachwasserbereiche (B 1:4und
gioBer) enfslehen. Drei  Waosserfiachen solfen zudem so
ausgebiidet werden, dass in den zenfralen Bereichen eine
Tiefe von mind. 1,50 m enfsteht, um flir Amphidien frostiiele
Lebensiume zu entwickein. Die Wasserfiachen sind der
Sukzession zu Uberiassen.

* Die Anloge der WasserfiGchen solte im Hinblick auf den
Schufz von Amphibien und Wiesenvogeln im Splfsormmer
aurchgefhit werden.

DR

Aufweitung von Grdben bzw. Grippen

« An den gekennzeichneten Stellen sollen die vorhandenen
Graben /Grippen milfels Bagger auf einer Lange von ca. 40
bis 90 m aufgeweitet werden. Bei der Aufweltung ist eine
flach geneigte, wellenfommige Ufer- bzw, BOschungssirukiur
(Bdschungsneigungen Ubewiegend 1: 4 und gréBer) mit
einer maxmelen Breite von 5,0 m. (gemessen am  oberen
Bosc 2u enfwickein, Die Tiefe der Aufweitungen soll
<a. 0,50 m befragen,

Unterbrechung der Drénverbindungen zum Vorfluter
+ Die inneihdb des Fi& existierenden Graben und

von mindestens 2,0 m auszugraben und zu entfemen. Im
Bereich der Méhweidennutzung ist dabel  darauf zu ochten,
dass ausreichende Vorwenden erhatten bieiben.

Sukzession

Gewdsserrandstreifen (Breite 5,0 m)

s GemiB der Verordnung Uber de Unterhatiung und die
Schau der Gewasser 2weiter und differ Ordnung Im Landkreis
Quxhaven vomn 17.12.1979 ist entiang der Gewdsser Il und il
Ordnung e 5,0 m bieffer Gewdsserandistreifen freizuhatten,
gemessen ab der Bdschungsoberkante .

vorhandene Graben/Grippen

Grabenrbumung

e die RGumung der GraberyGnippen darf nicht auf der
gesamien Lange gleichzeilig erfoigen

e cie Roumung daf erst ab dem 01.09. des Jahres
durchgeflht werden

« de GraberyGrippen sind im Wechsel (iber mehrere Jahre zu
7

Erhalt vorhandener Geholzbestande

Erhalt des vorhandenen Sumpfbereiches

e

STADT HEMMOOR

SAMTGEMENDE HEMMOOR - LANDKRESS CUXHAVEN

KOMPENSATIONSFLACHENPOOL
~WESTERSODER MOOR*

KARTE 2

PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSMABNAHMEN
— OSTTEIL -

M. 1:2.000 Stand: 05.2004
nwmmmrmm-mm'mmmmnﬂmmm

Far den gesamten Bereich des Kompensationsfia-
chenpoois sind folgende MaBgaben zu beachten;

* kein Einsatz von minerdiischen u, organischen DUngem
Solfe zur Stobilsiorung dor Grasnarbe im Bersich der Mhwel-
. Aushagerungsphase

K/ orfordenfich werden., kamn gof. max
100az/Staiimist baw, max 80 kaiha Kol und 20 kgiha Phosphot
ouigetracht weroen — elne varhergehencie Abstimmung der
Magnahme mif der Nofurschutzbehdrae dies Landkredses Cuadio-
ven ist erfordkeriich. \
* keine Kalkung, kein Biozideinsaiz
*+ keine Reliefmelioration und kein Umbruch
. ke!re Neucmoo? Rspcrcmr oder Nachsaat des Landesamtes fiir Geoinformation
« keine Diénung, keine weitergehenden Entwissenungs- und Landesvermessung Niedersachsen \

maBnahmen

nach Absprache mit der Naturschutzoehérde ges Lang-
letses snd Abweichungen bei den Pllege- und Erfwick-
lungsmaBnahmen (2.8, aufgnng der Witterungsbedin:
Qungen] moglich
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	Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 

	Räumliche Lage:  Das Plangebiet liegt im Stadtteil Warstade, nördlich der Elsa-Brändström-Straße und östlich der Herrlichkeitsstraße, im Süden des Kreidesees.

	Flächennutzungen:  Grünlandflächen, Verkehrsflächen mit z. T. unbefestigtem Seitenraum, Verwallungen, Strom-Mast  

	Bau- und Bodendenkmale:  keine Bau- und Bodendenkmale 

	Das Plangebiet wird durch arten- und strukturarme Intensivgrünlandflächen (GIT) sowie im östlichen Teil durch Intensivgrünlandflächen mit leichter Tendenz zu artenarmen Extensivgrünland (GIT/ GET), geprägt, so dass überwiegend eine mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften vorhanden ist. Entlang der Nordseite des Grünlandes ist eine niedrige Verwallung vorhanden, der durch eine halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) eingenommen wird. Auch im nördlichen Straßenseitenraum der Elsa-Brändström-Straße finden sich schmale halbruderale Gras- und Staudenfluren sowie einzelne Laubbäume (UHM/ HB). Im Westen des Plangebietes sind teils unbewachsene Erdwälle, Offenbodenbereiche, Bodenablagerungen und eine Baustellenbereich (OX/ OM/ OS) vorhanden, so dass hier die Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften gering ist. Erschlossen werden die Flächen durch die südlich verlaufende Elsa-Brändström-Straße sowie die im Westen existierende Herrlichkeitsstraße, die durch befestigte Verkehrsflächen (OVS) gekennzeichnet sind. Die Elsa-Brändström-Straße wird zudem von einem befestigten Fuß- und Radweg begleitet. Im unbefestigten Straßenseitenraum der Herrlichkeitsstraße finden sich eine sonstige Grünanlage (PZ/ HE) mit Scherrasenflächen sowie Gehölzbestände aus Laubbäumen und Sträuchern. Als Vorbelastungen sind die im Südwesten des Plangebietes verlaufende Hochspannungsfreileitung sowie die Einzäunung des gesamten Seegeländes zu bewerten. 

	Schutzgut Fläche 

	8.6 Geprüfte Planungsvarianten 




